
1333 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 18. 6. 1990 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit' dem das Beamten­
Dienstrechtsgesetz 1979 (BOG-Novelle 1990), 
das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienste­
tengesetz 1948, die Reisegebührenvorschrift 
1955, die Bundesforste-Oienstordnung 1986, 
das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz 
und das Pensionsgesetz 1965 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert' 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 651/1989, wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem § 14 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den 
Abs. 1 bis 6 ist während einer (vorläufigen) Suspen­
dierung gemäß § 112 nicht zulässig." 

2. An die~telle,.de.s §)S~Aps. 3 t~eten, f.o!~en~e 
Bestimmungen :-

,,(3) Währe'nd einer (vorläufigen) Suspendierung 
gemäß § 112 kann eine Erklärung nach Abs. 1 nicht 
wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung 
frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem 
die (vorläufige) Suspendierung geendet hat. 

(4) Der Beamte kann die Erklärung nach Abs. 1 
bis spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwer­
den widerrufen. Diese Frist erhöht sich auf drei 
Monate, wenn der Beamte eine Funktion oder 
einen Arbeitsplatz innehat, die nach den §§ 2 bis 4 
des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 85, 
auszuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird 
nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich 
zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) 
Suspendierung gemäß § 112 kann jedoch der 
Beamte die Erklärung nach Abs. 1 jederzeit wider­
rufen." 

3. Im § 17 Abs.4 Z 2 werden die Worte "der 
Vorsitzende des Bundesrates" durch die Worte, 
"der Präsident des Bundesrates" ersetzt. 

4. § 56 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Beamte, dessen Wochendienstzeit nach 
den §§ 50 a oder 50 b auf die Hälfte herabgesetzt 
worden ist oder der sich in einem Karenzurlaub zur 
Pflege eines behinderten Kindes gemäß § 75 a 
befindet, darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäfti­
gung nur ausüben, wenn und insoweit die oberste 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung 
ist zu versagen 

1. in den Fällen des Abs. 2 oder 
2. wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäfti­

gung dem Grund. der Herabsetzung der 
Wochendienstzeit oder der Pflege des behin­
derten Kindes widerstreitet." 

5. § 75 Abs. 3 bis 5 lautet: 

,,(3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlau­
bes andere als private Interessen des Beamten maß- . 
gebend und. liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die zuständige Zentralstelle 
mit Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bun­
desministers für Finanzen verfügen, daß die gemäß 
Abs: 2 mit tief'Gtvr.ihrurl:gd~s Kalenzuftau15es'vei­
bundenen Folgen, nicht oder nicht . im vollen 
Umfang eintreten. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der 
länger als fünf Jahre dauern soll oder der gemein­
sam mit früheren in einem Bundesdienstverhältnis 
zurückgelegten Karenzurlauben eine Gesamtdauer 
von fünf Jahren übersteigt, bedarf der Zustimmung 
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen. Karenzurlaube gemäß Abs. 5 sind auf die 
Gesamtdauer nicht anzurechnen. 

(5) Abweichend vom Abs.4 ist eine solche 
Zustimmung nicht erforderlich, wenn der Karenz­
urlaub zur Betreuung 

1. eines eigenen Kindes oder 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des 

Beamten angehört und für dessen Unterhalt 
überwiegend er und (oder) dessen Ehegatte 
aufkommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des 
betreffenden Kindes gewährt werden 5011." 

1333 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 50

www.parlament.gv.at



2 1333 der Beilagen 

6. Nach § 75 wird folgender § 75 a eingefügt: 

,,§ 75 a. (1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen 
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren 
(Karenzurlaub), wenn er sich der Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kin­
des widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe im 
Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichs­
gesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, gewährt wird, und 
seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich bean­
sprucht wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahres des Kindes. Der 
gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das 
behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehand­
lung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeits­
kraft im Sinne des Abs. 1 lIegt vor, solange das 
behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen 
Schulpflicht (§ 2 des Schulpflichtgesetzes 
1985, BGBI. Nr. 76) noch nicht erreicht hat 
und ständiger persönlicher Hilfe und .. Pflege 
bedarf, 

2. während der Dauer der allgemeinen Schul­
pflicht wegen Schulunfähigkeit (§ 15 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der 
allgemeinen Schulpflicht befreit ist oder stän­
diger persönlicher Hilfe und Pflege .bedarf, 

3. nach Vollendung der allgemeinen Schul­
pflicht und vor Vollendung des 30. Lebensjah­
res dauernd bettlägerig ist oder ständiger per­
sönlicher Hilfe und Pflege bedarf. 

(3) Der Beamte hat den Antrag auf Gewährung 
des Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor 
dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) Der Beamte hat den Wegfall einer der V or­
aussetzungen für die Karenzierung (Abs. 1 und 2) 
innerhalb von zwei Wochen zu melden. 

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes zur Pflege eines 
behinderten Kindes gilt als ruhegenußfähige Bun­
desdienstzeit, ist aber für sonstige Rechte, die von 
der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, nicht 
zu berücksichtigen, soweit in den Besoldungsvor­
schriften nicht anderes bestimmt ist. 

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige 
Bundesdienstzeit endet mit dem Ende des Kalen­
dermonats, in dem eine der Voraussetzungen 
gemäß Abs. 1 und 2 weggefallen ist. 

(7) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des 
Beamten die vorzeitige Beendigung des Karenzur­
laubes verfügen, wenn 

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen 
ist, 

2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten 
Dauer des Karenzurlaubes für den Beamten 
eine Härte bedeuten würde und 

3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entge­
genstehen. " 

7. Dem § 87 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Die Aufhebung- und Abänderung gemäß 
§ 13 Abs. 1 DVG, BGBI. Nr. 29/1984, und gemäß 
§ 68 Abs. 2 AVG 1950 von Bescheiden der Lei-. 
stungsfeststellungskommission obliegt abweichend 
vom § 13 Abs. 2 DVG der Leistungsfeststellungs­
kommission, die den Bescheid erlassen hat." 

8. § 102 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu ent­
scheiden. Die Disziplinarstrafe der Entlassung darf 
im Verfahren vor der Disziplinarkommission nur 
einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthal­
tung ist unzuiässig. Der . Vorsitzende hat seine 
Stimme zuletzt abzugeben." 

9. § 160 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung kann Hochschullehrern für Forschungs­
bzw. Lehrzwecke (für Zwecke der Erschließung 
der Künste), die in ihren wissenschaftlichen (künst­
lerischen) Aufgaben begründet sind, eine Freistel­
lung von den Dienstpflichten gewähren, die ihre 
Anwesenheit an der Universitäts(Hochschul)ein­

. richtung erfordern. Die GeWlthrung der Freistel-
lung bis zum Höchstausmaß von einem Monat 
obliegt namens des Bundesministers für Wissen­
schaft und Forschung dem Rektor der Universität 
(Hochschule). 

(2) Wird eine solche Freistellung gewährt, so ist 
sinngemäß nach 

. .1. § 7 4 (Sonderurlaub) oder 
2. § 75 (Karenzurlaub) 

vorzugehen. Eine Freistellung, die im Fall der Z 1 
länger als sechs .M,onate und im Fall der Z 2 länger 
als zwei Jahre dauert, bedarf der Zustimmung. des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für finan­
zen. Die Zeit der Freistellung nach Z 2 ist für die 
Vorrückung und den Ruhegenuß zu berücksichti­
gen." 

10. Im § 177 Abs. 5 wird das Wort "oben" durch 
das WOrt "den" ersetzt. 

11. Im § 230 Abs. 2 werden in der linken Spalte 
der Tabelle nach den Worten "in der Verwen­
dungsgruppe PT 2" die Worte ,,(ohne Hochschul­
bildung)" eingefügt. 

12. § 238 lautet: 

"Disziplinarrecht 

. § 238. Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor 
dem 1. Juli 1990 begangen worden sind, ist § 102 
Abs. 1 in der bis zum 30. Juni 1990 geltenden Fas­
sung anzuwenden." 
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1333 der Beilagen 3 

13. Anlage 1 2 3.4 lit. blautet: 

für die Verwendung 

"b) als V erhandlungs-
schriftführer in Straf­
sachen' 

Erfordernis 

eine vierj ährige tatsächli­
che Verwendung als Ver­
handlungsschriftführer in 
Strafsachen mit mindestens 
sieben V erhandlungsstun­
den in der Woche inner­
halb einer ununterbroche­
nen Dienstzeit von acht 
Jahren; überdies die 
erfolgreiche Ablegung der 
schriftlichen Hauptprü­
fung aus der Stenotypie­
prüfung;" 

14. In der Anlage 1 26.5 lit. b wird die 2itierung 
"Schiffahrtspolizeigesetz, BGBI. Nr. 9111971," 
durch die 2itierung "Schiffahrtsgesetz 1990, BGBI. 
Nr. 87/1989," ersetzt. 

15. In der Anlage 1 2 24.8 Abs. 2 lit. b wird die 
2itierung ,,2 3 Abs. 2 lit. b" durch die Zitierung 
,,224.7 Abs. 2 lit. b" ersetzt. 

16. Anlage 1 2 30.2 lit. a und blautet: 

:,a) im Verwaltungs dienst als 
Leiter einer PoSt- und Telegraphendirektion, 
Leiter einer Abteilung in einer PoSt- und 

Telegraphendirektion und im Post- und 
T elegrapheninspektorat Salzburg, 

Referent A in der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung, 

Postautodienst-Controller in einer Post- und 
Telegraphendirektion, 

b) im Postautodienst als 
Leiter einer Postautoleitung," 

17. Anlage 1 2 31.2 lautet: 

,,31.2. Verwendung 
a) im Verwaltungsdienst als 

Referent A in einer POSt- und Telegraphendi­
rektion und im Post- und Telegraphen­
inspektorat $alzburg, 

b) im Postauto dienst als 
Leiter einer Abteilung in emer Postautolei­

tung, 
c) im Fernmeldedienst als 

Referent in höherer technischer Verwendung 
im Fernmeldetechnischen 2entralamt, 

Leiter einer technis~hen Abteilung (mit Aus­
nahme der Fernmeldezeugabteilung) in 
einem Fernmeldebauamt (ausgenommen 
Abteilungsleiter I im Fernmeldebauamt 3 
Wien), in einem Fernmeldebetriebsamt, im 
Fernsprechbetriebsamt oder il} der Fern­
meldezentralbauleitung." 

18. Anlage 1 2 31.5 lit. c lautet: 

"c) im Postautodienst als 
Leiter in einer in 2 31.2 angeführten V er­

wendung, 
Leiter einer PostautosteIle (bzw. Postga­

rage) I oder II," 

19. In der Anlage 1 2 31. 8 lit. a entfällt das Wort 
"Postautoinspektionsbeamter," . 

20. Anlage 1 2 32.2 lit. c lautet: 

"c) im Postautodienst 
als Leiter einer PostautosteIle (bzw. Postga­

rage) III, IV oder V, 
als Leiter des Materiallagers einer Postauto-

leitung, ' 
als Mitarbeiter/Kassa, Nebengebühren oder 

Betriebsmittelkontroll- und ADV-Angele­
genheiten in einer Postautoleitung, 

im Technischen Kraftwagenüberwachungs­
dienst," 

21. Anlage 1 2 33.2 lit. c lautet: 

"c) im Postautodienst als 
Sachbearbeiter in einer Postautoleitung, 
Betriebsaufsicht in einer PostautosteIle (bzw. 

Postgarage)," 

22. Anlage 1 2 34.2 lit. c lautet: 

"c) im Postautodienst als 
Abteilungsleiter in einer Postautowerkstätte, 
Pflege- und/oder Fahrdienstmeister in einer 

PostautosteIle (bzw. Postgarage)," ' 

23. In der Anlage 1 2 35.2 lit. c entfallen die 
Worte "im Postautoabfertigungsdienst, ". 

24. Anlage 1 Z 36.2 lit. c und d lautet: 

"c) im Postautodienst als, 
Kraftfahrzeug -Elektriker, 
Kraftfahrzeug-Mechaniker, 
Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge (ein­

schließlich Omnibusse) mit einem zuläs­
sigen Gesamtgewicht von mehr als 
7500 kg, 

d) im Fernmeldedienst als 
Lei tungsen tstörer, 
Elektroinstallateur, 
Fernmeldemonteur, 
Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge (ein­

schließlich Omnibusse) mit einem zuläs­
sigen Gesamtgewicht von mehr als 
7500 kg." 

25. Anlage 1 Z 36.3 lautet: 

,,36.3. Die Erlernung eines' Lehrberufes gemäß 
Z 3.3 lit. a oder c und die Verwendung als Fachar­
beiter im einschlägigen Lehrberuf. Die Erlernung 
eines Lehrberufes wird bei Verwendung im Fern­
meldebaudienst oder im Postautowerkstättendienst 
durch eine mindestens fünfzehnjährige einschlägige 
Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 8 

2 
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4 1333 der Beilagen 

gemeinsam mit einer mündlichen Prüfung über das 
Arbeitsgebiet des Beamten (Fernmeldebau- oder 
Postautowerkstättenbefähigungsnachweis ) ersetzt. 
Diese Prüfung ist in Form eines Fachgespräches vor 
einem Einzelprüfer abzulegen. Zu dieser Prüfung 
sind auf Antrag Beamte zuzulassen, 

a) die mindestens sechs Monate alleinverant­
wortlich oder in einer Arbeitsgruppe auf 
einem Arbeitsplatz der Verwendungs­
gruppe PT 7 verwendet worden sind und 

b) denen die Dienstbehörde bestätigt, daß die in 
lit. a angeführte Verwendung erfolgreich 
gewesen ist und das Anforderungsprofil eines 
Beamten der Verwendungsgruppe PT 7 im 
wesentlichen Teil des Berufsbildes erfüllt hat. 

Auf die Durchführung der Prüfung sind die 
Bestimmungen über den Abschluß der Grundaus­
bildung IV anzuwenden." 

26. Anlage lZ 37.2 lit. c lautet: 

"c) im Postautodienst 
im Lenkerdienst mit Kraftfahrzeugen (ein­

schließlich Omnibussen) mit einem zulässi­
gen Gesamtgewicht bis 7 500 kg, 

als Werkstättenarbeiter, 
im Stenotypiedienst," 

Artikel II 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 179/ 
1990 und die Kundmachung BGBI. Nr.224/1990, 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 4 Abs. 8 wird folgender Abs. 8 a einge­
fügt: 

,,(8 a) Haben der Beamte oder eine andere -Per­
son für ein Kind, das das 25. Lebensjahr, aber noch 
nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, gemäß § 2 
Abs. 1 lit. g des Familienlastenausgleichsgesetzes, 
BGBI. Nr. 376/1967, Anspruch auf Familienbei­
hilfe, so gelten die Voraussetzungen des Abs. 8 
dritter Satz als erfüllt." 

2. § 12 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der 
Beamte eine Tätigkeit ausgeübt oder ein Studium 
betrieben hat, können mit Zustimmung des Bundes­
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen im 
öffentlichen Interesse insoweit zur Gänze berück­
sichtigt werden, als die Tätigkeit oder das Studium 
für die erfolgreiche Verwendung des Beamten von 
besonderer Bedeutung ist. Soweit solche Zeiten 
bereits im unmittelbar vorangegangenen Bundes­
dienstverhältnis nach dem ersten Satz, nach § 26 
Abs. 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 oder 
nach einer gleichartigen Bestimmung einer anderen 
Rechtsvorschrift zur Gänze berücksichtigt worden 
sind und der Beamte nach wie vor die hiefür maß­
gebende Verwendung ausübt, sind diese Zeiten zur 
Gänze zu berücksichtigen; eine solche Maßnahme 

bedarf nicht der Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen." 

3. § 20 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einem 
Beamten durch eine auswärtige Dienstverrichtung 
oder eine Versetzung entsteht, wird, soweit es sich 
nicht um den Ersatz eines Schadens handelt, durch 
ein besonderes Bundesgesetz geregelt." 

4. § 22 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfä­
higen Bundesdienstzeit, in denen der Beamte 
wegen 

1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 . bis 
15 b MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 EKUG 
oder nach § 75 a BDG 1979 oder 

2. Präsenz- oder Zivildienstes 
keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Pensions­
beitrag zu leisten." 

5. Dem § 26 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Eine Abfertigung nach Z 1 und 2 gebührt nicht, 
wenn im Zeitpunkt des Austritts ein weiteres 
Dienstverhältnis zu emer Gebietskörperschaft 
besteht." 

6. § 38 Abs. 1 )autet: 

,,(1) Dem Beamten des Höheren Dienstes bei 
den Bundespolizeibehörden und bei den Sicher­
heitsdirektionen gebührt, 

1. solange er im Exekutivdienst oder im wissen­
schaftlichen Dienst verwendet wird oder mit 
Aufgaben de.r WirtSchaftspolizei betraut ist, 

2. wenn er infolge eines in seinem Dienst erlitte­
nen Dienstunfalles nicht mehr in diesem 
Dienst verwendet werden kann, 

eine Exekutivdienstzulage von 861 S. Die Exekutiv­
dienstzulage gebührt auch den Beamten des Höhe­
ren Dienstes an Justizanstalten." 

6 a. § 57 Abs. 2 lit. blautet: 
"b) für Leiter der Verwendungsgruppe LI 

in der 
Dienstzulagen­

gruppe 

I 
11 
III 
IV 
V 

in den Gehaltsstufen 

2bis9 lObis13 

6516 
5863 
5210 
4556 
3910 

Schilling 

6965 
6272 
5578 
4873 
4176 

6 b. § 57 Abs. 6 lautet: 

ab der I Gehaltsstufe 14 

7392 
6654 
5914 
5180 
4433" 

,,( 6 ) Wenn .In den Dienstzulagengruppen I 
erhebliche Unterschiede an Bedeutung und 
Umfang der darin eingereihten größten Anstalten 
auftreten, kann der zuständige Bundesminister im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch Ver-
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1333 der Beilagen 5 

ordnung bestimmen, daß die Dienstzulage der lei­
ter der größten Anstalten, die nach ihrer Bedeutung 
und nach ihrem Umfang gegenüber den anderen 
dieser Dienstzulagengruppe zugehörigen Anstalten 
erheblich hervorragen, um höchstens 15 vH der 
Dienstzulage erhöht wird. Bei Leitern von Anstal­
ten mit mehr als 40 Klassen tritt an die Stelle der 
Erhöhung um 15 v H 

1. bei 41 bis 50 Klassen eine Erhöhung um 
20vH, 

2. bei 51 bis 60Klassen eine Erhöhung um 
22,5 vH und 

3. bei mehr als 60 Klassen eine Erhöhung um 
25vH. 

Soweit diese Erhöhung das Ausmaß von 15 vH 
übersteigt, ist sie bei der Bemessung von Dienstzu­
lagenansprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 
3 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 59 Abs. 1) 
und im § 59 c angeführten Funktionen nicht zu 
berücksichtigen. " 

7. An die Stelle des § 58 Abs. 1 Z 12 bis 14 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,12. den Abteilungsvorständen für Übungskin­
dergärten und Übungshorte, die Bildungsan­
stalten für Kindergartenpädagogik eingeglie­
dert sind, 

13. den Abteilungsvorständen für Übungsschü­
lerheime und Übungshorte, die Bildungsan­
stalten für Erzieher eingegliedert sind, 

14. den Fachvorständen an mittleren und höhe­
ren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe 
sowie an den Fachschulen für Bekleidungs­
gewerbe und 

15. den zu Fachvorständen ernannten fachlichen 
Leitern von Universitätsinstituten." 

8. § 59 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Lehrern 
1. der Verwendungs gruppe L 2a 1, die die 

Ernennungserfordernisse für die Verwen­
dungsgruppe L 2a 2 erfüllen und auf einem 
für Lehrer dieser Verwendungsgruppe vorge­
sehenen Arbeitsplatz oder an einer Übungs­
schule verwendet werden, 

2. der Verwendungsgruppe L 2b 1, die als Leh­
rer für Werkerziehung die weiterführende 
Ausbildung zum Hauptschullehrer erfolgreich 
abgeschlossen haben, die. Ernennungserfor­
dernisse für die Verwendungs gruppe L 2a 2 
erfüllen und als Hauptschullehrer in beiden . 
ihrer Ausbildung entsprechenden Gegenstän­
den verwendet werden, 

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage im Ausmaß des Unterschieds betrages 
zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälli­
gen Dienstalterszulage) und dem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) 
eines Lehrers der Verwendungs gruppe L 2a 2 jener 
Gehaltsstufe, der sie im Falle einer ÜbersteIlung in 
diese Verwendungsgruppe angehören würden; § 58 
Abs.7 gilt sinngemäß." 

8 a. § 59 c lautet: 

,,§ 59 c. (1) Einem Lehrer, der zur Unterstützung 
des Schulleiters bestimmt ist (§ 9 Abs. 2 lit. d 
BLVG, BGBI: Nr. 244/1965), gebührt an Schulen 
mit mindestens zwölf Klassen eine Dienstzulage. 
Sie beträgt, wenn an einer solchen Schule 

1. auch ein Fachvorstand vorgesehen ist, 33 vH, 
2. kein Fachvorstand vorgesehen ist, 50 vH 

der Dienstzulage, die dem Lehrer gemäß § 57 
gebühren würde, wenn er Leiter seiner Schule 
wäre. 

(2) Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist ruhegenuß­
fähig, wenn der Lehrer die betreffende Dienstzu­
lage oder eine Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 1 

,'. 

1. in den letzten drei Jahren vor seiner Verset­
zung oder seinem Übertritt in den Ruhestand 
oder 

2. durch insgesamt mindestens zehn Jahre -
davon jedenfalls während des letzten Jahres 
vor seiner Versetzung oder seinem Übertritt 
in den Ruhestand -

bezogen hat. Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist für 
den Ruhegenuß auch dann anrechenbar, wenn der 
Lehrer die betreffende Dienstzulage oder eine 
Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 1 ununterbrochen 
durch mindestens zehn Jahre bezogen hat und der 
Anspruch erst in den letzten zwei Jahren vor seiner 
Versetzung oder seinem Übertritt in den Ruhe­
stand weggefallen ist. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn für den 
Lehrer 

1. auf Grund einer Verwendung gemäß § 59 
Abs. 1 ein Anspruch nach § 59 Abs. 8 oder 

2. auf Grund einer Dienstzulage nach § 57, nach 
§ 58 Abs. 1 bis 3 oder nach § 59 dein Pen­
sionsanspruch 

entstanden ist." 

8 b. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 lautet In der 
Spalte "S 1" in den Gehaltsstufen 1 bis 6: 

in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

in der Verwendungs gruppe S 1 

Schilling 

34517 
36317 
38 117 
39917 
41717 
43517 

8 c. § 65 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Diese Zulage erhöht sich auf 2 480 S, wenn diese' 
Beamten der Verwendungsgruppe S 1 durch zwölf 
Jahre angehören." 

9. Im § 82 c Abs. 1 wird der in der Tabelle für die 
Dienstzulagengruppe 1 der Verwendungsgruppe 
PT 4 in den Gehaltsstufen 1 bis 10 vorgesehene 
Betrag von ,,432 S" durch den Betrag von ,,552 S" 
ersetzt. 
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10. Die Tabelle im § 82 c Abs. 2 lautet: 

in der der Dienst- im 
Verwendungs- zulagen-

gruppe gruppe Verwaltungsdienst Postdienst Postautodienst Fernmeldedienst 

Leiter eIner Leiter des Fern-
S Gruppe In einer - / - meldetechnischen 

Dion Zentralamtes 

Leiter der Post- Leiter des Fern-

I - autoleitung Wien meldebetriebsam-- Wien, Graz tes 
oder Linz 

"-

PT I 
Leiter einer Ab- Leiter einer son~ Leiter. eines sonsti-

2 teilung In eIner - s'tigen Postauto- gen Fernmeldebe-
Dion leitung triebs amtes 

. Leiter des Bilanz- r Stellvertreter des 

3 
und Prüfwesens - Leiters eines Fern-
in der GenDion - meldebetriebsam-

tes 

3b 
Referent A in der - - -
GenDion 

Referent A In Leiter eines Post- Leiter einer Ab- Leiter der Tech-

1 einer Dion amtes 1. Klasse, teilung in einer nischen Stelle In 
erster Stufe Postautoleitung einem Fernmelde-

betriebs amt 

Referent B in der 

Ib GenDion, Refe-
rent B I in einer - - -

Dion 

Stellvertreter des Leiter eines Post- Leiter einer Post- Leiter eines Be-
Leiters des Re- amtes 1. Klasse, autosteIle (bzw. triebsbezirkes mit 
chenzentrums zweiter Stufe Postgarage ) I mehr als 15000 

2 Teilnehmern oder 

PT2 
eInes Betriebsbe-
zirkes B In e1-

, nem Fernmeldebe-
triebsamt 

Referent B2 In Referent in geho-
einer Dion bener technischer 

2b - - Verwendung 1m 
Fernmeldetechni-
schen Zentralamt 

Leiter der RZ- Leiter eines Post- Leiter einer Post- Leiter der Strom-
3 Planung amtes 1. Klasse, autosteIle (bzw. versorgungsauf -

dritter Stufe Post~arage) II sicht 

3b Referent B3 In 
einer Dion - - -

Anwendungsor- Leiter eines Post- Leiter einer Post- Leiter eIner Pla-

I ganisator amtes II. Klasse, autosteIle (bzw. nungsgruppe In 
erster Stufe Postgarage ) III einer Bau- und 

Planungsstelle 

3b Referent B4 In 
einer Dion - - -

PT3 Programmierer Leiter eines Post- Leiter einer Post- Meßspezialist 
2 amtes II. Klasse, autosteIle (bzw.-

zweiter Stufe Postgarage) N 

Leiter eines PoSt- Leiter einer Post- Systeffi:technikerl 
amtes 11. Klasse, autosteIle (bzw. OES 1m Turnus-

3 - dritter Stufe Postgarage) V dienst mit regel-
mäßigem Nacht-
dienst 
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1333 der Beilagen 7 

in der der Dienst- im 
Verwendungs- ·zulagen-

gruppe gruppe Verwaltungsdienst Postdienst Postauto dienst Fernmeld"edienst 

Leiter eines Post- Heimaufsicht 10 

PT4 1 11. Klasse, '. Lehrlings-- amtes - emem 
vierter Stufe wohnheim 

PTS 1 - Leiter eines POSt- - -amtes II!. Klasse 

11. § 82 c Abs. 5 lautet: 

,,(5) Dem Beamten der Post- und Telegraphenverwalrung, der dauernd mit der Ausübung einer der 
nachstehend angeführten Verwendungen betraut ist, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie 
beträgt: 

in der in der Ver-
wendungsgruppe Dienstzulagen- für die Verwendung als (im) Schilling 

gruppe 

PT5 A Bautruppführer 740 

Dienst des Facharbeiters als Vorarbeiter, der 

A 
im einschlägigen Lehrberuf verwendet wird 370 

PT7 
und mit der Überw~chung der Tätigkeit 

, anderer Arbeiter beauftragt ist 

B Omnibuslenkerdienst 1803 

A Omnibuslenkerdienst 1 803 

PT8 
Landzustelldienst, Codierer bei automati-

B 370 
sehen Verteilanlagen 

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene 
Dienstzulage gebührt auch dann, wenn der Beamte 
infolge eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen 
Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwen e 

det werden kann." 

Artikel III 

Das Vertragsbediensietengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 180/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit nicht die 
Abs. 3 bis 5, die §§ 2 b bis 2 d oder Abschnitt V 
etwas anderes bestimmen, auf Personen anzuwen­
den, die in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis 
zum Bund stehen. Auf die in den §§ 2 b bis 2 d 
geregelten Ausbildungsverhältnisse sind jedoch -
soweit nicht § 2 c ausdrücklich anderes anordnet -
die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
nicht anzuwenden." 

2. Im § 1 Abs. 3 lit. k wird der Ausdruck "acht 
Wochen" durch den Ausdruck "zwölf Wochen" 
ersetzt. 

3. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Abweichend vom Abs. 1 Z 4 gilt für Ver­
tragsbedienstete der Entlohnungsgruppen e und d, 
p 5 und p 4 ein Lebensalter von mindestens 15 Jah­
ren oder die Erfüllung der Schulpflicht. Eine Nach­
'sicht von diesem Erfordernis ist nicht zulässig." 

4. § 12 lautet: 

,,§ 12. Die Tätigkeit eines Verhandlungsschrift­
führers in Strafsachen' ist der Entlohnungsgruppe c 
zuzuordnen, wenn diese Tätigkeit tatsächlich und 
nicht bloß fallweise mit mindestens sieben Ver­
handlungsstunden in der Woche erbracht wird, 
Andernfalls ist die Tätigkeit eines Verhandlungs­
schriftführers in Strafsachen der Entlohnungs­
gruppe d zuzuordnen." 

5. § 26 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der Ver­
tragsbedienstete eine Tätigkeit ausgeübt oder ein 
Studium betrieben hat, können mit Zustimmung 
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen im öffentlichen Interesse insoweit zur 
Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit 
oder das Studium für die erfolgreiche Verwendung 
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des Vertragsbediensteten von besonderer Bedeu­
tung ist. Soweit solche Zeiten bereits im unmittel­
bar vorangegangenen Bundesdienstverhältnis nach 
dem ersten Satz oder nach einer gleichartigen 
Bestimmung einer anderen Rechtsvorschrift zur 
Gänze berücksichtigt worden sind und der Ver­
tragsbedienstete nach wie vor die hiefür maßge­
bende Verwendung ausübt, sind diese Zeiten zur 
Gänze zu berücksichtigen; eine solche Maßnahme 
bedarf nicht der Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen." 

6. § 27 a Abs. 3 lautet: 

,,(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines 
Karenzurlaubes oder einer ungerechtfertigten 
Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein Erho­
lungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht wor­
den ist, in dem Ausmaß, das dem um diese Zeiten 
verkürzten Kalenderjahr entspricht." 

7. § 29 b Abs. 3 bis 5 lautet: 

,,(3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlau­
bes andere als private Interessen des Vertragsbe­
diensteten maßgebend und liegen berücksichti­
gungswürdige Gründe vor, so kann die zuständige 
Zentralstelle mit Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen verfügen, 
daß die gemäß Abs. 2 mit der Gewährung des 
Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder 
nicht im vollen Umfang eintreten. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der 
länger als fünf Jahre dauern soll oder der gemein­
sam mit früheren in einem Bundesdienstverhältnis 
zurückgelegten Karenzurlauben eine Gesamtdauer 
von fünf Jahren übersteigt, bedarf der Zustimmung 
des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Finanzen. Karenzurlaube gemäß Abs. 5 sind auf die 
Gesamtdauer nicht anzurechnen. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 ist eine solche 
Zustimmung nicht erforderlich, wenn der Karenz­
urlaub zur Betreuung 

1. eines eigenen Kindes oder 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des 

Vertragsbediensteten angehört und für dessen 
Unterhalt überwiegend er und (oder) dessen 
Ehegatte aufkommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des 
betreffenden Kindes gewährt werden soll." 

8. § 29 c lautet: 

,,§ 29 c. (1) Dem Vertragsbediensteten ist auf 
sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich der 
Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
behinderten Kindes widmet, für das erhöhte Fami­
lienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienla­
stenausgIeichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, 
gewährt wird, und seine Arbeitskraft aus diesem 
Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), solange 
er während dieses Zeitraumes seinen Wohnsitz im 

Inland hat, längstens jedoch bis zur Vollendung des 
30. Lebensjahres des . Kindes. Der gemeinsame 
Haushalt besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außer­
halb der Hausgemeinschaft aufhält. 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeits­
kraft im Sinne des Abs. 1 liegt vor, solange das 
behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen 
Schulpflicht (§ 2 des Schulpflichtgesetzes 
1985, BGBI. Nr. 76) noch nicht erreicht hat 
und ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf, 

2. während der Dauer der allgemeinen Schul­
pflicht wegen Schulunfähigkeit (§ 15 des 

. Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der 
allgemeinen Schulpflicht befreit ist oder stän­
diger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

3. nach Vollendung der allgemeinen Schul­
pflicht und vor Vollendung des 30. Lebensjah­
res dauernd bettlägerig ist oder ständiger per­
sönlicher Hilfe und Pflege bedarf. 

(3) Der Vertragsbedienstete hat den Antrag auf 
Gewährung des Karenzurlaubes spätestens zwei 
Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu· 
stellen. 

(4) Der Vertragsbedienstete hat den Wegfall 
einer der Voraussetzungen für die Karenzierung 
(Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu mel­
den. 

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, 
die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhän­
gen, nicht zu berücksichtigen. Sie wird aber mit 
dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur 
Hälfte für die V orrückung wirksam. 

(6) Auf Antrag des Vertragsbedienstetenkann 
der Karenzurlaub vorzeitig beendet werden, wenn 

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen 
ist, 

2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten 
Dauer des Karenzurlaubes für den Vertrags­
bediensteten eine Härte bedeuten würde und 

3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entge­
genstehen." 

9. Der bisherige § 29 c erhält die Bezeichnung 
,,§ 29 d". 

10. § 35 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine Abfer­
tigung 

1. einem Vertragsbediensteten, wenn 
a) er verheiratet ist und das Dienstverhältnis 

innerhalb von sechs Monaten nach seiner 
Eheschließung kündigt, 

b) er innerhalb von sechs Monaten nach der 
aa) Geburt eines eigenen Kindes, 
bb) Annahme eines von ihm allein oder 

gemeinsam mit seinem Ehegatten an 
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Kinde; Statt angenommenen Kindes, 
das das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, oder 

cc) Übernahme eines von ihm in unent­
geltliche Pflege übernommenen Kin­
des (§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 
Abs.2 Z 2 EKUG), das das erste 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

und das im Zeitpunkt des Ausscheidens 
noch lebt, seinen vorzeitigen Austritt aus 
dem Dienstverhältnis erklärt, ' 

2. einem Vertragsbediensteten, wenn das Dienst­
verhältnis 
a) bei Männern nach Vollendung des 

65. Lebensjahres, bei Frauen nach Vollen­
dung des 60. Lebensjahres oder 

b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer aus einer gesetzlichen Pensionsver­
sicherung 

durch den Dienstnehmer gekündigt wird und 
das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre 
ununterbrochen gedauert hat. 

Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur 
einer der bei den Ehegatten -. und auch das nur 
einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. 
Die Abfertigung nach der Z 1 lit. b kann für ein 
und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genom­
men werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide 
Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in 
einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf 
Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung 
oder wegen desselben Kindes, so geht der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen 
vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche 
geht im Falle der Z 1 lit. a der Anspruch des älteren 
Ehegatten, in den Fällen der Z 1 lit. b der Anspruch 
der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. Der 
Anspruch nach Z 1 lit. a und b gebührt nicht, wenn 
im Zeitpunkt des Ausscheidens ein weiteres Dienst­
verhältnis zu einer Gebietskörperschaft besteht." 

11. Im § 38 Abs. 1 wird die Zitierung ,,§ 10 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Ausmaß der 
Lehrverpflichtung der Bundeslehrer, BGBL 
Nr. 244/1965," durch die Zitierung ,,§ 10 BLVG, 
BGBI. Nr. 244/1965," ersetzt. 

12. Nach Abschnitt IV wird folgender 
Abschnitt V eingefügt: 

,,ABSCHNIIT V 

Verschwiegenheitspflicht sonstiger Organe 

§'58 a. Für Organe, die mit Aufgaben der Bun­
desverwaltung betraut sind und für die keine 
dienstrechtliche Regelung über die Amtsverschwie­
genheit besteht, gilt § 46 Abs. 1 bis 4 BDG 1979." 

13. Abschnitt V erhält die Bezeichnung 
"Abschnitt VI". 

14. § 64 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt nicht für die im § 1 Abs. 1 lit. e, 
im § 27 b Abs. 1 Z 4 und im Abschnitt VI (ausge­
nommen § 62) enthaltenen Zitierungen." 

Artikel IV 

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. 
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 344/1989, wird wie folgt geändert: 

1. § 25 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Dienstreisen nach Abs. 1 lit. a bedürfen der 
Bewilligung des zuständigen Bundesministers. Sol­
che Dienstreisen dürfen nur in dem Umfang ange­
ordnet oder bewilligt werden, in dem sie unter 
Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit und Sparsam­
keit erforderlich sind." 

2. Im § 25 a Abs. 2 wird die Zitierung ,,§ 29 
Abs. 1 Z 2, § 35 b oder § 35 c" durch die Zitierung 
,,§ 29 Abs. 1 Z 2, § 35 b, § 35 c oder § 35 i" ersetzt. 

3. § 2S c Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der zuständige Bundesminister hat die 
Nächtigungsgebühr im Einzelfall abweichend von 
den nach Abs. 1 bestimmten Ansätzen festzusetzen, 
wenn der Beamte mit Rücksicht auf die Verhält­
nisse des Landes, in das die Dienstreise führt oder 
das bei der Dienstreise durchfahren wird, oder 
wegen der Besonderheit des Dienstauftrages mit 
der nach Abs. 1 festgesetzten Nächtigungsgebühr 
nicht das Auslangen zu finden vermag." 

4. § 34 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Trennungsgebühr beträgt für die ersten 
30 Tage 100 vH der Tagesgebühr nach Tarif II und 
der Nächtigungsgebühr, darüber hinaus bis zu 
sechs Monaten nach dem Dienstantritt im neuen 
Dienstort 50 vH der Tagesgebühr nach Tarif II 
und der Nächtigungsgebühr. Über diese Zeit hin­
aus kann dem Beamten eine Trennungsgebühr in 
der Höhe von 30 vH der Tagesgebühr 'nach 
Tarif II und der Nächtigungsgebühr für weitere 
zwei Jahre gewährt werden." 

5. § 3S c Abs. 3 bis 6 wird aufgehoben. 

6. Nach § 35 h wird eingefügt: 

,,§ 35 i. (1) Liegt der Dienstort des Beamten im 
Ausland und hält sich zumindest ein Kind des 
Beamten, für das ihm nach § 4 des Gehaltsgesetzes 
1956 ein Steigerungsbetrag. gebührt, aus Gründen 
d~r Erziehung, einer Ausbildung, einer Krankheit 
oder eines Gebrechens 

1. im Inland, 
2. an einem früheren ,ausländischen Dienstort 

des Beamten, 
3. an einem Ort im Ausland im Zusammenhang 

mit der Krankheit oder dem Gebrechen oder 
4. im Heimatland eines der Elternteile 

auf, so gebührt dem Beamten einmal im Jahr eine 
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Entschädigung zur Abdeckung der Kosten der in 
den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Besuchsreisen. 

(2) Nach Abs. 1 sind je Kalenderjahr abzugelten: 
1. wenn lediglich ein Kind des Beamten die V or­

aussetzungen des Abs. 1 erfüllt, 
a) eine Reise dieses Kindes zum Beamten 

oder, 
b) wenn eine solche Reise wegen Krankheit 

oder Gebrechens des Kindes oder aus 
einem anderen von der Dienstbehörde als 
berücksichtigungswürdig anerkannten 
Grund nicht möglich ist, eine Reise des 
Beamten und seines im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten zum Kind, 

2. wenn mindestens zwei Kinder des Beamten 
die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, 
a) eine Reise jedes dieser Kinder zum Beam­

ten oder, 
b) eine Reise des Beamten und seines im 

. gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegat­
ten zu diesen Kindern. 

(3) Halten sich die Kinder an verschiedenen 
Orten auf, so gebührt - ausgenommen im Fall des 
Abs. 1 Z 3 - die Entschädigung nur für die Reise 
zu jeweils einem der Kinder. 

(4) Die Entschädigung für die in den Abs. 2 und 
3 angeführten Reisen umfaßt den Ersatz der tat­
sächlich aufgelaufenen Reisekosten, Flugkosten 
jedoch nur bis zum Ausmaß des billigsten Flugtari­
fes im Rahmen der IATA-Vereinbarungen zwi­
schen dem Wohnort des Beamten und dem Wohn­
ort des Kindes. 

(5) Der Anspruch auf eine Entschädigung nach 
den Abs. 1 bis 4 entfällt für das Kalenderjahr, in 
dem für den Beamten der Anspruch auf einen Hei­
maturlaub entsteht. Der Anspruch auf die Entschä­
digung entfällt jedoch nicht, wenn der Beamte 
schriftlich erklärt, daK er ,diesen Heimaturlaub erst 
im folgenden Kalenderjahr antreten wird. Eine sol­
che Erklärung bewirkt 

1. den Ausschluß des Antrittes des Heimaturlau­
bes im laufenden Kalenderjahr und 

2. den Entfall des Anspruches auf Entschädi~ 
gung nach den Abs. 1 bis 4 für das folgende 
Kalenderjahr." 

7. § 75 lautet: 

,,§ 75. (1) Dem Angehörigen des Bundesheeres 
oder der Heeresverwaltung, der am 1. Okto­
ber 1989 zur dauernden Dienstverwendung auf 
einem Arbeitsplatz im Fernmeldeaufklärungsdienst . 
oder bei einer hochalpinen Dienststelle (Seehöhe 
von mindestens 1 200 rri)' eingeteilt war und der 
dafür Gebühren nacl} den §§ 22 oder 72 bezieht, 
gebührt ab 1. Jänner 1990 an Stelle dieser Geldlei­
stungen eine Vergütung entsprechend dem für ihn 
nach § 72 Abs. 1 lit. a oder b maßgebenden Ausmaß 
der Übungsgebühr in der am 31. Dezember 1989 
geltenden Höhe, solange diese Verwendung andau­
ert. 

(2) Die . Vergütung entfällt für die Dauer einer 
Krankheit, eines Urlaubes, einer Auslandsverwen­
dung oder einer sonstigen Abwesenheit von einer 
der im Abs. 1 bezeichneten Verwendungen. In die­
sen Fälleh. ist die Vergütung um 1130 je Tag zu 
kürzen. Ebenso entfällt die Vergütung für die Zeit­
räume, für die Leistungen nach der Reisegebühren­
vorschrift 1955 anfallen; § 23 Abs. 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf Bedienstete der 
Bundesbauverwaltung sinngemäß anzuwenden.". 

Artikel V 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 180/1990, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Abweichend vom Abs. 1 Z 2 gilt für Bedien­
stete der Verwendungsgruppe D ein Lebensalter 
von mindestens 15 Jahren oder die Erfüllung der 
Schulpflicht. Eine Nachsicht von diesem Erforder­
nis ist nicht zulässig:' 

2. Dem § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Der Bedienstete, der sich in einem Karenz­
urlaub zur Pflege eines behinderten Kindes gemäß 
§ 56 a befindet, darf eine erwerbsmäßige Nebenbe­
schäftigung nur ausüben, wenn" und insoweit die 
Generaldirektion dies genehmigt. Die Genehmi­
gung ist zu versagen 

1. in den Fällen des Abs. 1 oder 
2. wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäfti­

gung dem Grund der Pflege des behinderten 
Kindes widerstreitet." 

3. § 43 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines 
Karenzurlaubes oder einer ungerechtfertigten 
Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein Erho­
lungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht wor­
den ist, in dem Ausmaß, das dem um diese Zeiten 
verkürzten Kalenderjahr entspricht." 

4. § 56 Abs. 3 bis 5 lautet: 

,,(3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlau­
bes andere als private Interessen des Be4iensteten 
maßgebend und liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die Generaldirektion mit 
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundes­
ministers für Finanzen verfügen, daß die gemäß 
Abs.2 mit der Gewährung des KarenzurIaubes ver­
bundenen Folgen nicht oder nicht im vollen 
Umfang eintreten. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der 
länger als fünf Jahre dauern soll oder der gemein­
sam mit früheren in einem Bundesdienstverhältnis 
zurückgelegten Karenzurlauben eine Gesamtdauer 
von fünf Jahren übersteigt, bedarf der Zustimmung 

,des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
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Finanzen. Karenzurlaube gemäß Abs. 5 sind auf die 
Gesamtdauer nicht anzurechnen. 

(5) Abwejchend vom Abs.4 ist eine solche 
Zustimmung nicht erforderlich, wenn der Karenz­
urlaub zur Betreuung 

1. eines eigenen Kindes oder 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des 

Bediensteten angehört und für dessen Unter­
halt überwiegend er und (oder) dessen Ehe­
gatte aufkommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des 
betreffenden Kindes gewährt werden soll." 

5. Nach § 56 wird folgender § 56 a eingefügt: 

,,§ 56 a. (1) Dem Bediensteten ist auf sein Ansu­
chen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu 
gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich der Pflege 
eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behin­
derten Kindes widmet, für das erhöhte Familienbei­
hilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, gewährt wird, 
und seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich 
beansprucht wird (Abs. 2), solange er während die­
ses Zeitraumes seinen Wohnsitz im Inland hat, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 
30. Lebensjahres des Kindes. Der gemeinsame 
Haushalt besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außer­
halb der Hausgemeinschaft aufhält. 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeits­
kraft im Sinne des Abs. 1 liegt vor, solange das 
behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen 
. Schulpflicht (§ 2 des Schulpflichtgesetzes 

1985, BGBI. Nr. 76) noch nicht erreicht hat 
und ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf, 

2. während der Dauer der allgemeinen Schul­
pflicht wegen Schulunfähigkeit (§ 15 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der 
allgemeinen Schulpflicht befreit ist oder stän­
diger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

3. nach Vollendung der allgemeinen Schul­
pflicht und vor Vollendung des 30. Lebensjah­
res dauernd bettlägerig ist oder ständiger per­
sönlicher Hilfe und Pflege bedarf. 

(3) Der Bedienstete hat den Antrag auf Gewäh­
rung des Karenzurlaubes spätestens zwei Monate 
vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) Der Bedienstete hat den Wegfall einer der 
Voraussetzungen für die Karenzierung (Abs. 1 und 
2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. 

(5) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, ist die Zeit des Karenzurlaubes für 
Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses 
abhängen, nicht zu berücksichtigen. Sie wird aber 
mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur 
Hälfte für die V orrückung wirksam. 

(6) Auf Antrag des Bediensteten kann der 
Karenzurlaub vorzeitig beendet werden, wenn 

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen 
ist,. 

2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten 
Dauer des Karenzurlaubes für den Bedienste­
ten eine Härte bedeuten würde und 

3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entge­
genstehen." 

6. § 67 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine Abfer­
tigung 

1. einem Bediensteten, wenn 
a) er verheiratet ist und das Dienstverhältnis 

innerhalb von sechs Monaten nach seiner 
Eheschließung kündigt, 

b) er innerhalb von sechs Monaten nach der 
aa) Geburt eines eigenen Kindes, 
bb) Annahme eines von ihm allein oder 

gemeinsam mit seinem Ehegatten an 
Kindes Statt angenommenen Kindes, 
das das erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, oder 

ce) Übernahme eines von ihm_ in unent­
geltliche Pflege übernommenen Kin­
des (§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 
Abs. 2 Z 2 EKUG) , das das erste 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

und das im Zeitpunkt des Ausscheidens 
noch lebt, seinen vorzeitigen Austritt aus 
dem Dienstverhältnis erklärt, 

2. einem Bediensteten, wenn das Dienstverhält­
nIS 

a) bei Männern nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, bei Frauen nach Vollen­
dung des 60. Lebensjahres oder 

'-..,.. b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer aus einer gesetzlichen Pensionsver-

( sicherung 
durch den Dienstnehmer gekündigt wird und 
das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre 
ununterbrochen gedauert hat. 

Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur 
einer der beiden Ehegatten - und auch das nur 
einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. 
Die Abfertigung nach der Z 1 lit. b kann für ein 
und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genom­
men werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide 
Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in 
einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf 
Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung 
oder wegen desselben Kindes, so geht der früher 
entstandene Anspruch dem später entstandenen 
vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche 
geht im Falle der Z 1 lit. a de~ Anspruch des älteren 
Ehegatten, in den Fällen der Z 1 lit. b der Anspruch 
der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor.· Der 
Anspruch nach Z l·lit. a und b gebührt nicht, wenn 

3 
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im Zeitpunkt des Ausscheidens ein weiteres Dienst­
verhältnis zu einer Gebietskörperschaft besteht." 

7. § 76 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Zeiträume, in denen der Bedienstete bei 
bestehendem Dienstverhältnis keine Bezüge erhal­
ten hat, sind bei der Ermittlung des Vergleichsruhe­
genusses (Vergleichsversorgungsgenusses) nicht zu 
berücksichtigen. Dies gilt nichtfür die Zeit des Prä­
senz- oder Zivildienstes, für die Zeit eines Karenz­
urlaubes nach den §§ 15 bis 15 b MSchG oder nach 
den §§ 2 bis 5 EKUG, für die Zeit eines Karenzur­
laubes gemäß § 56 a und für die Zeiten, für die der 
Bedienstete Beiträge (§ 81) im vollen Ausmaß ent­
richtet hat." 

8. § 81 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Für Zeiten, in denen der Bedienstete wegen 
1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 b 

MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 EKUG oder 
2. Karenzurlaubes nach § 56 a oder 
3. Präsenz- oder Zivildienstes 

keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Beitrag zu 
entrichten." 

Artikel VI 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, 
BGBI. Nr.244/1965, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 287/1988, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 3 Abs. 2 wird der Ausdruck "Höheren 
technischen Bundeslehranstalt und Bundes-Han­
delsschule Wien V" durch den Ausdruck "Höheren 
technischen Bundeslehranstalt, Bundes-Handels­
akademie und Bundes-Handelsschule Wien III" 
ersetzt. 

2. Im § 3 Abs. 5 wird der Ausdruck "Höheren 
technischen Bundeslehranstalt und Bundeshandels­
schule Wien V" durch den Ausdruck "Höheren 
technischen Bundeslehranstalt, Bundes-Handels­
akademie und Bundes-Handelsschule Wien IlI" 
ersetzt. 

3. Im § 3 Abs. 12 wird der Ausdruck "Bildungs­
anstalten für Kindergärtnerinnen" jeweils durch 
den Ausdruck "Bildungsanstalten für Kindergar­
tenpädagogik" ersetzt. 

4. Der bisherige § 3 Abs. 13 erhält die Absatzbe­
zeichnung ,,(14)". Als Abs. 13 wird eingefügt: 

,,(13) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Abteilungsvorstände an den Bildungsanstalten für 
Erzieher beträgt elf, an Instituten für Heimerzie­
hung zehn Wochenstunden der Lehrverpflichtungs­
gruppe III." 

5. Nach § 9 Abs. 2 werden folgende Abs. 2 a und 
2 beingefügt: 

,,(2 a) Die Betreuung einer nach dem Modell 
,Schulbibliothek an höher.en Schulen unter Mitar-

beit von Schülern' eingerichteten Schulbibliothek 
an allgemeinbildenden höheren Schulen oder 
(gemeinsam für mehr als eine Schule) an Schulzen­
tren, denen eine allgemeinbildende höhere Schule 
angehört, wird in nachstehendem Ausmaß in die 
Leh~erpflichtung eingerechnet: 

1. als sechs Wochenstunden der Lehrverpflich­
tungsgruppe II die Betreuung einer Schulbi­
bliothek der Größenklasse I (bis 600 Schüler,' 
rund 5 000 Bände, wöchentliche Öffnungs­
zeit: neun Stunden), 

2. als siebeneinhalb Wochenstunden der Lehr­
verpflichtungsgruppe II die Betreuung einer 
Schulbibliothek der Größenklasse II (über 
600 Schüler, rund 7 500 Bände, wöchentliche 
Öffnungszeit: elf Stunden), 

3. als neun Wochenstunden der Lehrverpflich­
tungsgruppe II die Betreuung einer Schulbi­
bliothek der Größenklasse III (über 
1 000 Schüler, rund 10 000 Bände, wöchentli-
che Öffnungszeit: 13,5 Stunden). . 

An Schulen, an denen einem Lehrer eine Einrech­
nung nach diesem Absatz gebührt, ist eine Einrech­
nung gemäß Abs. 2 Iit. a in Verbindung mit 
Anlage 7 Abschnitt A Z 1,2 oder 3 unzulässig. 

(2 b) Eine Bestellung zur Unterstützung des 
Schulleiters (Abs. 2 lit. d) ist nur an höheren oder 
selbständig geführten mittleren Schulen zulässig, 
die mindestens acht Klassen aufweisen und an 
denen weder Direktor-Stellvertreter noch Abtei­
lungsvorstände vorgesehen sind. Die Bestellung 
mehrerer Lehrer an einer Schule ist unzulässig." 

Artikel VII 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr.6511 
1989, wird wie folgt geändert: . 

Nach § 17 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a einge­
fügt: 

,,(2 a) Hat das Kind eines verstorbenen Beamten, 
das das 25. Lebensjahr, aber noch nicht das 
27. Lebensjahr vollendet hat, gemäß § 6 Abs. 2 lit. f 
des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBI. 
Nr.376/1967, Anspruch auf Familienbeihilfe, so 
gelten die Voraussetzungen des Abs. 2 dritter Satz 
als erfüllt. Abs. 1 letzter Satz wird dadurch nicht 
berührt." 

Artikel VIII 

Es treten außer Kraft: 
1. Art. III der 27. Vertragsbedienstetengesetz­

Novelle, BGBI. Nr. 678/1978, 
2. Art.III der 28. Vertragsbedienstetengesetz­

Novelle, BGBI. Nr. 562/1979, 
3. Art. III der 29. Vertragsbedienstetengesetz­

Novelle, BGBL Nr. 592/1980, 
4. Art. IV der 31. Vertrags bediensteten gesetz­

Novelle, BGBL Nr. 566/1981, 
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5. Art. XI der 34. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 657/1983, 

6. Art. III der 35. Vertragsbepienstetengesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 549/1984, 

7. Art. In der 36. Vertrags bediensteten gesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 573/1985, 

8. Art. III der 38. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 238/1987, 

9. Art. III der 39. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 289/1988, 

10. Art. V der 40.Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 738/1988. 

Artikel IX 

(1) Es treten in Kraft: 
1. Art. II Z 8 mit 1. September 1989, 

2. Art. I Z 3, 10, 11 und 14 und Art. IV Z 7 mit 
1. Jänner 1990, 

3. Art. I Z 1, 2, 4 bis 9, 12, 13, .16 bis 23 und 25, 
Art. II Z 1 bis 6 und 10, Art. III, Art. IV Z 1 
bis 6, Art. V, Art. VII und Art. VIII mit 1. Juli 
1990, 

4. Art. II Z 6 abis 7 und 8 abis 8 c und Art. VI 
mit L September 1990, 

5. Art. I Z 24 und 26 und Art. II Z 9 und 11 mit 
1. Jänner 1991, 

6. Art. I Z 15 mit 1. Jänner 1992. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten 
jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes­
ministers betreffen, dieser Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Probleme: 

1. Rationalisierungsüberlegungen des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Finanzen 
haben ergeben, daß die Mitwirkungsbefugnisse des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen 

in bestimmten Fällen der Gewährung von Karenzurlauben, 
in bestimmten Fällen der Freistellung von Hochschullehrern, 
in bestimmten Fällen der Ermittlung des V 0rrückungsstichtages, 
bei der Genehmigung von Auslandsdienstreisen, 
bei der Genehmigung von Überschreitungen der Nächtigungsgebühr und 
beim Fortbezug einer Trennungsgebühr 

den geforderten Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nicht mehr gerecht werden. 

2. § 18a ASVG bietet seit 1. Jänner 1988 Personen, die sich der Pflege eines behinderten Kindes wid­
men, die Möglichkeit der Selbstversicherung in der Pensionsversicherung. Im Pensionsrecht für die Bun­
desbeamtel) besteht keine analoge Regelung. 

3. Öffentliche Kritik an einer mangelnden Wirksamkeit der disziplinären Ahndung von Dienstpflicht­
verletzungen. 

4. Die Ansprüche auf die Familienbeihilfe, den Steigerungsbetrag der Haushaltszulage und den Wai­
senversorgungsgenuß für Studierende, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, sind im Farrtilienlastenaus­
gleichsgesetz, im Gehaltsgesetz 1956 und im Pensionsgesetz 1965 nahezu wortident geregelt. Trotzdem 
werden diese Bestimmungen unterschiedlich vollzogen. 

5. Die Reisegebührenvorschrift 1955 enthält keine Abgeltungsregelungen für jene Schäden, die ein 
Beamter während einer Dienstreise am eigenen Vermögen erleidet. Der Verfassungsgerichtshof hat den 
Mehraufwandsersatz gemäß § 20 des Gehaltsgesetzes 1956 durch den im Abs. 2 dieser Bestimmung enthal­
tenen Verweis auf die Reisegebührenvorschrift als in verfassungswidriger Weise eingeschränkt erachtet 
und den Abs. 2 daher aufgehoben. 

6. Für die Aufnahme von Vertrag~bediensteten und von Bediensteten der Österreichischen Bundesfor­
ste, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Erteilung einer Nachsicht erforderlich. Seit 
1. Jänner 1990 hat einer solchen Aufnahme ein Ausschreibungsverfahren nach dem Ausschreibungsgesetz 
1989, BGBI. Nr. 85, voranzugehen. Eine Nachsichterteilung von der Nichtvollendung des 18. Lebensjah­
res ist in diesem Verfahren nur möglich, wenn sich im Rahmen der betreffenden Ausschreibung keine 
geeignete Person bewirbt, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat. 

7. Den Beamten des rechtskundigen Dienstes bei den Bundespolizeibehörden gebührt für die Aus­
übung des Exekutivdienstes eine Exekutivdienstzulage. In einigen Fällen leisten bei den genannten Behör­
den einige Beamte des höheren wirtschafts kundigen und des wissenschaftlichen Dienstes vergleichbaren 
Exekutivdienst, ohne einen Anspruch auf diese Zulage zu besitzen. 

8. Das Verwendungsbild der Verhandlungsschriftführer in Strafsachen bei Gericht entspricht nur 
dann der Verwendungsgruppe C, wenn eine ständige derartige Verwendung mit mindestens zehn Ver­
handlungsstunden in der Woche vorliegt. Organisationsbedingt kann diese Zahl von Verhandlungsstun­
den nur von einer kleinen Zahl von Bediensteten erbracht werden. Sie sind in ihren Aufstiegschancen 
gegenüber anderen Bediensteten der Justizverwaltung benachteiligt. 

9. Im Zuge der Rationalisierung des Postautowesens der Post- und Telegraphenverwaltung werden 
der Verkehrs dienst und der Betriebsdienst zusammengeführt. Die geltenden Regelungen im BDG 1979 
und im Gehaltsgesetz 1956 stellen noch auf die alte Organisationsstruktur ab. 

'10. Auf Grund einer Änderung des § 55 des Kraftfahrgesetzes müssen künftig im "Technischen Kraft­
wagenüberwachungsdienst" der Post- und Telegraphenverwaltung HTL-Techniker verwendet werden. 

11. Derzeit werden von der Post- und Telegraphenverwaltung Lehrlinge für den mit Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBI. Nr. 396/1987, geschaffenen Lehrberuf eines 
"Berufskraftfahrers" ausgebildet. Es fehlt eine Zuordnung dieses Verwendungsbildes in der für Absolven­
ten einer Facharbeiterausbildung vorgesehenen Verwendungsgruppe PT 7. 
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12. Leiter von Postämtern II. Klasse, 4. Stufe, beziehen, wenn sie Beamte der Post- und Telegraphen­
verwaltung sind, in den Gehaltsstufen 1 bis 10 eine geringere Funktionsabgeltung (Dienstzulage)'als Ver­
tragsbedienstete oder Beamte der Allgemeinen Verwaltung in derselben Verwendung. 

13. Im Fernmeldebau- und im Postautowerkstättendienst werden Beamte in Arbeitsgruppen verwen­
det, denen sowohl Arbeiter der Verwendungsgruppe PT 7 als auch Arbeiter der Verwendungsgr-uppe PT 8 
angehören. In manchen Fällen scheitert ein Nachrücken des langjährig einschlägig verwendeten up.d mit 
hoher praktischer Erfahrung ausgestatteten Arbeiters der Verwendungsgruppe PT 8 auf die freigewordene 
PT 7-Stelle am fehlenden Nachweis der Erlernung eines Gewerbes, sodaß diese Stellen mit Neueintreten­
den besetzt werden müssen, die keine betriebliche Erfahrung aufweisen. 

14. Abteilungsvorstände an Bildungsanstalten für Erzieher erhalten - anders als vergleichbare Funk­
tionsträger - keine Dienstzulage. Ihre UnterrichtsverpfIichtung ist ungeachtet der sich aus der Funktion 
ergebenden Agenden nicht reduziert. 

15. Lehrer(innen) für Werkerziehung, die nach einem Vorbereitungslehrgang den Studiengang für 
das Lehramt an Hauptschulen an der Pädagogischen Akademie mit der Lehramtsprüfung abgeschlossen 
haben, werden in manchen Fällen dieser höheren Qualifikation entsprechend verwendet, ohne in die dafür 
vorgesehene höhere Verwendungsgruppe überstellt worden zu sein. 

16. Die Amtsverschwiegenheit von Personen, die in einem Ministerium oder einer sonstigen Dienst­
stelle des Bundes tätig sind, ohne in einem Dienstverhältnis zum Bund zu stehen, ist nicht gesetzlich gere­
gelt. 

17. Die geltenden Bestimmungen, die die Reisen der Kinder von Auslandsbediensteten zu ihren am 
ausländischen Dienstort befindlichen Eltern regeln, führen fallweise zu einem unbefriedigenden Ergebnis; 

18. Die Gebühren, die Angehörige des Bundesheeres und der Heeresverwaltung in ihrer Verwendung 
auf Gebirgstruppenübungsplätzen und im Fernmeldeaufklärungsdienst beziehen, sind seit geraumer Zeit 
Gegenstand der Kritik des Rechnungshofes. 

19. In den letzten Jahren sind für Schulleiter der VerwendungS gruppe L 1 eine Reihe zusätzlicher 
administrativer Belastungen eingetreten (zB Betreuung des Schul- und des Unterrichtspraktikums usw.), 
die durch die Besoldungsentwicklung nicht im vollen Umfang abgedeckt werden konnten. 

20. Die Bestellung eines Administrators zur Unterstützung des Schulleiters ist nur zulässig, wenn die 
betreffende höhere oder selbständig geführte mittlere Schule mindestens zwölf Klassen aufweist. An Schu­
len, die diese Klassenzahl nur geringfügig unterschreiten, ist von der AufgabensteIlung her ebenfalls ein. 
Bedarf an der Bestellung eines Administrators aufgetreten. . 

21. Durch den Rückgang von Schülerzahlen und den damit verbundenen Rückgang der Klassenzah­
len an Schulen kann es vorkommen, daß ein bisher bestellter Administrator nicht mehr weiterbestellt wer­
den darf. Ein Wegfall der Administratoren-Dienstzulage führt zu einer entsprechenden Verringerung des 
Ruhegenusses. 

22. Obwohl durch die 47. Gehaltsgesetz-Novelle ge zielte Besoldungsmaßnahmen getroffen worden 
sind, ist in bestimmten Fällen der Ernennung von Leitern höherer Schulen zu Beamten desSchulaufsichts­
dienstes der Verwendungs gruppe S 1 eine Ergänzungszulage erforderlich, um einen Bezugsabfall zu ver­
meiden. 

23 .. An allgemeinbildenden höheren Schulen wird an ~telle getrennter Lehrer-, Schüler- und Fachbü­
chereien eine umfassende Schulbibliothek unter Mitarbeit von Schülern eingerichtet, die sowohl Lehrern 
als auch Schülern zur Verfügung steht und geregelte Öffnungszeiten aufweist. Für den zuständigen 
Bibliothekar ist das Ausmaß der Einrechnung in die Lehrverpflichtung zu regeln. 

Ziele: 

1. Abbau vermeidbaren Verwaltungs aufwandes durch Entfall der Zustimmungsbefugnis oder durch 
ihre Beschränkung auf gravierende Fälle. 

2. Vergleichbare soziale Absicherung für Bundesbeamte, die ein behindertes Kind pflegen. 

3. Effizientere Gestaltung des Disziplinarrechtes. 

4. Verwaltungsvereinfachung durch Angleichung der Vollzugspraxis heim Steigerungsbetrag der 
Haushaltszulage und beim Waisenversorgungsgenuß an die Vollzugspraxis bei der Familienbeihilfe. 

5. Gesetzliche Vorsorge für die Abgeltung jener' Schäden, die einem Beamten im Zuge einer auswärti­
gen Dienstverrichtung oder Versetzung am eigenen Verrriögen entstehen. Wahrung einer eigenständigen 
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Abgeltungsregelung für die übrigen Aufwendungen aus Anlaß einer auswärtigen Dienstverrichtung oder 
Versetzung im Rahmen der Reisegebührenvorschrift. 

6. Gleichstellung der 15-bis 18jährigen bei der Aufnahme in Verwendungen, für die sie voll geeignet 
sind, mit den Bewerbern,. die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. 

7. Gleichbehandlung des höheren wirtschaftskundigen und des wissenschaftlichen Dienstes mit dem 
rechtskundigen Dienst. 

8. Verbesserung der Aufstiegschancen der Verhandlungsschriftführer. 

9. Schaffung jener dienst- und besoldungsrechtlichen Regelungen, die eine Umsetzung des Rationali­
sierungskonzeptes des Postautodienstes ermöglichen. 

10. Anpassung der Ernennungserfordernisse im "Technischen Kraftwagenüberwachungsdienst" an 
das Kraftfahrgesetz. 

11. Einstufungsmöglichkeit in die für Facharbeiter vorgesehene Verwendungsgruppe PT 7 für Beamte 
der Post- und Telegraphenverwaltung, die den Lehrberuf eines "Berufskraftfahrers" erlernt haben und 
Kraftfahrzeuge (einschließlich Omnibusse) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg 
lenken. 

12. Angleichung der Funktionsabgeltung für Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung, die Leiter 
eines Postamtes Ir. Klasse, 4. Stufe, sind, an jene der Vertragsbediensteten. 

13. Schaffung einer Überstiegsmöglichkeit, wenn die fachliche Qualifikation des Arbeiters der Ver­
wendungsgruppe PT 8 für die betreffende PT 7-Stelle förmlich nachgewiesen wird. 

14. Beseitigung von Benachteiligungen der Abteilungsvorstände an den Bildungsanstalten für Erzie-
her. 

15. Bezugsmäßige Gleichstellung der (noch) nicht in eine höhere Verwendungsgruppe überstellten 
Lehrer(innen) für Werkerziehung mit Lehramtsprüfung für Hauptschulen und entsprechend höherwerti­
ger Verwendung mit solchen bereits überstellten Lehrer(innen). 

16. Regelung der Verschwiegenheitspflicht für Organe, die mit Aufgaben der Bundesverwaltung 
betraut sind und für die keine dienstrechtliche Regelung über die Amtsverschwiegenheit besteht. 

17. Abgeltung der Kosten einer Reise der im Ausland befindlichen Eltern zum Kind, wenn diesem die 
Reise zu seinen Eltern nicht zuzumuten ist. 

18. Bereinigung der Abgeltungsprobleme. 

19. Abgeltung der noch nicht anderweitig abgegoltenen zusätzlichen administrativen Belastungen 
durch eine Anhebung der Schulleiter-Zulage. 

20. Untersti'itzung des Schulleiters durch einen Administrator auch an höheren oder selbständig 
geführten mittleren Schulen, die etwas weniger als zwölf Klassen aufweisen. 

21. Weitgehende Sicherung der pensionsrechtlichen Anwartschaften der Administratoren. 

22. Weitgehende Vermeidung von Überstiegsproblemen bei der Ernennung eines Leiters einer höhe­
ren Schule zum Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe S 1. 

23. Einrechnung der Bibliothekarstätigkeit in die Lehrverpflichtung im erforderlichen Ausinaß. 

Inhalte: 

1. Gänzlicher oder weitgehender Entfall der Mitwirkungsbefugnisse des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen in den in der Rubrik "Probleme" angeführten Angelegenheiten. 

2. Anspruch auf einen als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit geltenden Karenzurlaub für die Pflege 
eines behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe geWährt wird. 

3. Entfall des Einstimmigkeitserfordernisses für die Entlassung im Verfahren vor der Disziplinarober­
kommission. 

4. Anknüpfung des Anspruches auf den Steigerungsbetrag der Haushaltszulage und auf den Waisen­
versorgungsgenuß an die Zuerkennung der Familienbeihilfe. 

5. Abgeltung jener Schäden, die einem Beamten im Zuge einer auswärtigen Dienstverrichtung oder 
Versetzung am eigenen Vermögen entstehen, im Rahmen des § 20 Abs. 1 GG 1956. Klarstellung, daß die 
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übrigen Aufwendungen aus Anlaß einer auswärtigen Dienstverrichtung oder Versetzung im Rahmen eines 
besonderen Bundesgesetzes abzugelten sind. 

6. Senkung des Mindestalters vom 18. auf das 15. Lebensjahr in den Entlohnungsgruppen e und d 
und in ähnlichen Verwendungen. 

7. Einbeziehung des höheren wirtschaftskundigen und des wissenschaftlichen Dienstes bei den Bun­
despolizeibehörden und den Sicherheitsdirektionen in die Exekutivdienstzulagen-Regelung. 

8. Senkung des Erfordernisses einer ständigen Verwendung als Verhandlungsschriftführer in Strafsa­
chen von zehn auf sieben Verhandlungsstunden in der Woche. 

9. Anpassung der Richtverwendungen an die Erfordernisse des Rationalisierungskonzeptes im Post­
autodienst. 

10. Höherreihung der Richtverwendung im "Technischen Kraftwagenüberwachungsdienst" entspre­
chend der Änderung des § 55 des Kraftfahrgesetzes. 

11. Einstufungsmöglichkeit in die Verwendungsgruppe PT 7 für Beamte, die einen Lehrabschluß 
nach der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, BGBI. Nr. 396/1987, 
nachweisen und Kraftfahrzeuge (einschließlich Omnibusse) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7 500 kg lenken. 

12. Anhebung der Funktionsabgeltung der Leiter von Postämtern 11. Klasse, 4. Stufe, in den Gehalts­
stufen 1 bis 10 um 120 S. 

13. Ersatz des Nachweises der Erlernung eines Gewerbes durch eine spezielle Prüfung (Fernmelde­
bau- oder Postautowerkstättenbefähigungsnachweis) nach einer mindestens sechsmonatigen erfolgreichen 
Verwendung auf einem einschlägigen Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe PT 7. 

14. Einbeziehung der Abteilungsvorstände an den Bildungsanstalten für Erzieher in den Kreis der 
Dienstzulagenbezieher; Festlegung einer Restlehrverpflichtung von elf bzw. zehn Wochenstunden. 

15. Schaffung einer Differenzzulage für Lehrer(innen) für Werkerziehung, die nach Ablegung der 
Lehramtsprüfung für Hauptschulen entsprechen,d höherwertig verwendet werden. 

16. Anwendung der für die Beamten geltenden Verschwiegenheitsbestimmungen auf Organe, die mit 
Aufgaben der Bundesverwaltung betraut sind, soweit diese Bestimmungen begrifflich in Betracht kommen. 

17. Systematische Abrundung jener Bestimmungen, die die sogenannten "Kinderbesuchsreisen" im 
Bereich des auswärtigen Dienstes betreffen. . 

18. Regelung der Abgeltungsgrundlage im Wege einer Übergangslösung. 

19. Anhebung der Schulleiter-Zulage in der Verwendungsgruppe L 1 um 7 vH. Anhebung des Grös-
senzuschlages bei Schulen mit mehr als 40 Klassen auf 20 bis25 vH, . 

20. Bestellung eines Administrators zur Unterstützung des Schulleiters auch an höheren oder selb· 
ständig geführten mittleren Schulen mit acht bis elf Klassen. Einrechnung der Administratorentätigkeit 
entsprechend der Klassenzahl der Schule in die Lehrverpflichtung, wegen des geringen Funktionsanteils 
aber kein Anspruch auf eine Administratoren-Dienstzulage. 

21. Angleichung der Bestimmungen über die Ruhegenußfähigkeit der Administratoren-Dienstzulage 
an die Bestimmungen des § 59 a Abs. 6 des Gehaltsgeserzes 1956. 

22. Anhebung des Gehaltes der Verwendungs gruppe S 1 im vorderen Laufbahnbereich und Entfall 
der Gehaltsstufenbindung für den Anfall der erhöhten Dienstzulage. 

23. Einrechnung der Bibliothekarstätigkeit in die Lehrverpflichtung entsprechend der Größenklasse 
der Bibliothek. 

Alternativen: 

Keine. 

/ 
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Kosten: 

für 

Der Entwurf erfordert folgende Mehrkosten gegenüber dem jeweiligen Vorjahr: 

emen weiteren Bezieherkreis der Exekutivdienstzu-
lage ........................................ . 
Verhandlungsschriftführer in StraJsachen .......... . 
das Verwendungsbild des Berufskraftfahrers m der 
Verwendungsgruppe PT 7 ...................... . 
die Höherreihung der Verwendungen 1m "Techni-
schen Kraftwagenüberwachungsdienst" ........... . 
die Dienstzulage für Leiter eines Postamtes Ir. Klasse, 
4. Stufe ...................................... . 
Abteilungsvorstände an Bildungsanstalten für Erzieher 
Kinderbesuchsreisen ..................... : ..... . 
die Anhebung der Schulleiter-Zulage in der Verwen-' 
dungsgruppe L 1 und die Erhöhung der Schulleiter-
Zulage für Leiter besonders großer Schulen ........ . 
die Einführung von Administratoren an Schulen mit 
acht bis elf Klassen ............................ . 
eine Gehalts- und Zulagenregelung der Verwendungs-

1990 

0,25 
0,4 

1,25 

0,3 
0,05 

2,8 

2,6 

1991 1992 1993 
Millionen Schilling 

0,25 
0,1 

10 

1,25 

0,4 
0,2 
0,05 

5,1 

4,6 

0;1 0,1 

gruppe S 1 .................................... 0,4 0,7 

1994 

0,1 

-----------------------------
Summe. .. 8,05 22,65 0,1 0,1 0,1 

Die Einrechnung der Betreuung der Schulbibliotheken nach dem Modell "Schulbibliothek an höhe­
ren Schulen unter Mitarbeit von Schülern" in die Lehrverpflichtung verursacht beim derzeitigen Ausbau­
stand (Einführung an 109 von 304 Schulen) gegenüber der bisherigen gesetzlichen Regelung jährliche 
Mehrkosten von 15,6 Millionen Schilling. Da jedoch bisher ein höherer provisorischer Abgeltungsmodus 
angewendet wurde, der jährliche Mehrkosten von 23,3 Millionen Schilling verursachte und der nunmehr 
durch die neue gesetzliche Regelung abgelöst wird, ergeben sich statt dessen tatsächlich Einsparungen im 
Ausmaß von 7,7 Millionen Schilling jährlich. - Bis zum Endausbau, also der Erfassung aller 304 Schulen 
(voraussichtlich im Jahre 2000) werden die jährlichen Mehrkosten gegenüber der bisherigen gesetzlichen 
Regelung auf 43,2 Millionen Schilling anwachsen. Gegenüber dem tatsächlichen Aufwand durch den bis­
herigen provisorischen Abgeltungsmodus wird sich jedoch nur ein Kostenanstieg von 19,9 Millionen Schil­
ling je Kalenderjahr ergeben. 

Die Dienstzulage für Lehrer für Werkerziehung mit Hauptschullehrerausbildung und -verwendung 
gebührt nur vorübergehend und in jenen Fällen, in denen solche Lehrer noch nicht in die Verwendungs­
gruppe L 2a 2 überstellt worden sind. Die Kosten werden d-aher nur sehr gering sein und nur vorüberge­
hend anfallen. 

Die Einführung eines Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kindes führt zunächst zu keinen 
Mehrkosten, wohl aber langfristig zu Folgekosten bei späteren Ruhestandsversetzungen. Die Zahl der 
Fälle, in denen ein solcher Karenzurlaub in Anspruch genommen wird, ist derzeit nicht abschätzbar. 

Die übrigen im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen verursachen keine Mehrkosten. Dies gilt auch für 
die Maßnahmen im Fernmeldebaudienst und iin Postautowerkstättendienst, da hier nicht Arbeitsplätze 
höhergereiht, sondern nur Überstiegsmöglichkeiten in Arbeitsplätze geschaffen werden, die ansonsten von 
neu aufgenommenen Bediensteten zu besetzen wären. 

Durch den gänzlichen oder weitgehenden Entfall von Mitwirkungsbefugnissen des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen bei der Gewährung von Karenzurlauben, der Freistellung von 
Hochschullehrern, der Ermittlung des V orrückungsstichtages, der Genehmigung von Auslandsdienstrei­
sen, der Genehmigung von Überschreitungen der Nächtigungsgebühr und beim Fortbezug einer Tren­
nungsgebühr wird eine Verwaltungsvereinfachung und damit eine Kostenersparnis eintreten. 

Die Übergangslösung für Angehörige des Bundesheeres und der Heeresverwaltung in ihrer Verwen­
dung auf Gebirgstruppenübungsplätzen und im Ferrimeldeaufklärungsdienst ermöglicht jährliche Einspa­
rungen in der Höhe von rund 6,5 Millionen Schilling. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzesentwurf bringt vor 
allem einen Abbau der Mitwirkungsbefugnisse des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finan­
zen' bei der Gewährung von Karenzurlauben, der 
Freistellung von Hochschullehrern, der Ermittlung 
des V orrückungsstichtages, der Genehmigung von 
Auslandsdienstreisen, der Genehmigung von Über­
schreitungen der Nächtigungsgebühr und beim 
Fortbezug einer Trennungsgebühr. 

Daneben sieht dieses Bundesgesetz folgende 
Maßnahmen vor: 

1. Unzulässigkeit der Versetzung von suspen­
dierten Beamten in den Ruhestand, 

2. Schaffung eines Rechtsanspruches auf 
Gewährung eines Karenzurlaubes für die 
Pflege eines behinderten Kindes mit gleich­
zeitiger pensionsrechtlicher Absicherung, 

3. Entfall des Einstimmigkeitserfordernisses für 
die Entlassung im Verfahren vor der Diszi­
plinaroberkommission, 

4. Anknüpfung des Anspruches auf den Steige­
fllngsbetrag der Haushaltszulage und auf 
den Waisenversorgungsgenuß für Kinder, 
die das 25., aber noch nicht· das 27. Lebens­
jahr vollendet haben, an die Zuerkennung 
der Familienbeihilfe, 

5. Abgeltung jener Schäden, die einem Beam­
ten im Zuge einer auswärtigen Dienstver­
richtung oder Versetzung am eigenen Ver­
mögen entstehen, im Rahmen des § 20 
Abs. 1 GG 1956, 

6. Senkung des Mindestalters vom 18. auf das 
15. Lebensjahr in den Entlohnungsgruppen e 
und d und in ähnlichen Verwendungen, um 
Benachteiligungen von Jugendlichen bei der 
Bewerbung um Planstellen im Ausschrei­
bungsverfahren zu vermeiden, 

7. Einbeziehung des höheren wirtschaftskundi­
gen und des wissenschaftlichen Dienstes bei 
den Bundespolizeibehörden und den Sicher­
heitsdirektionen in die Exekutivdienstzula­
gen-Regelung, 

8. verbesserte Aufstiegschancen von Verhand­
lungsschriftführern in Strafsachen bei 
Gericht in die Verwendungs gruppe C und in 
die Entlohnungsgruppe c, . 

9. Anpassung der Richtverwendungen an die 
Erfordernisse des Rationalisierungskonzep­
tes im Postautodienst, 

10. Höherreihung der Richtverwendung im 
"Technischen Kraftwa~enüberwachungs­
dienst': entsprechend der Anderung des § 55 
des Kraftfahrgesetzes, 

11. Einstufungsmöglichkeit In die Verwen­
dungsgruppe PT 7 für Beamte, die einen 
-Lehrabschluß als Berufskraftfahrer nachwei­
sen und. Kraftfahrzeuge (einschließlich 
Omnibusse) mit einem zulässigen Gesamtge­
wicht von mehr als 7 500 kg lenken, 

12. Anhebung der Funktionsabgeltung der Lei­
ter von Postämtern 11. Klasse, 4. Stufe, in 
den Gehaltsstufen 1 bis 10, 

13. verbesserte Aufstiegschancen von Beamten 
der Verwendungsgruppe PT 8 in qualifi­
zierte Verwendungen des Fernmeldebau­
dienstes und des Postautowerkstättendien-
stes, . 

14. Schaffung einer Dienstzulage und Senkung 
der Lehrverpflichtung für Abteilungsvor­
stände an Bildungsanstalten für Erzieher, 

15. Schaffung einer Dienstzulage für Lehrer für 
Werkerziehung mit Hauptschullehrerausbil~ 
dung und -verwendung, solange sie noch 
nicht zum Hauptschullehrer ernannt sind, 

16. Ausschluß des Anspruches auf Abfertigung, 
wenn bei Enden des Dienstverhältnisses 
noch ein weiteres Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft fortbesteht, 

17. betriebsbedingte Ausweitung der möglichen 
Verwendungsdauer für Urlaubsersatz\u:äfte 
in der Post- und Telegraphenverwaltung, 

18. gesetzliche Regelung der Verschwiegen­
heitspflicht von Personen, die in einem Mini­
sterium oder einer sonstigen Dienststelle des 
Bundes tätig sind, ohne in einem Dienstver­
hältnis zum Bund zu stehen, 

19. Kürzung des Ausmaßes des Erholungsurlau­
bes auch im Falle von Zeiten einer unge­
rechtfertigten Abwesenheit vom Dienst im 
Vertragsbedienstetengeseti 1948 und. in der 
Bundesforste-Dienstordnung 1986 (Anpas­
sung an eine bereits erfolgte Regelung im 
BDG 1979), 

4 
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20. Neugestaltung der sogenannten "Kinderbe­
suchsreisen" im Bereich des auswärtigen 
Dienstes, 

21. Bereinigung der Abgeltungsprobleme im 
Zusammenhang mit der Verwendung von 
Angehörigen sles Bundesheeres oder Beam­
ten der Heeresverwaltung auf Gebirgstrup­
penübungsplätzen oder im Fernmeldeaufklä­
rungsdienst, 

22. Anhebung der Schulleiter-Zulage in der Ver­
wendungsgruppe L 1 um 7 vH und Anhe­
bung des Größenzuschlages bei Schulen mit 
mehr als 40 Klassen auf 20 bis 25 vH, 

23. Bestellung eines Administrators zur Unter­
stützung des Schulleiters auch an höheren 
oder selbständig geführten mittleren Schulen 
mit weniger als zwölf, mindestens aber acht 
Klassen, 

24. Weitgehende Absicherung der Ruhegenuß­
fähigkeit der Administratoren-Dienstzulage, 

25. Anhebung des Gehaltes der Verwendungs­
gruppe S 1 im vorderen Laufbahnbereich 
und Entfall der Gehaltsstufenbindung für 
den Anfall der erhöhten Dienstzulage, 

26. Regelung des Ausmaßes der Einrechnung in 
die Lehrverpflichtung für den Bibliothekar, 
der an einer allgemeinbildenden höheren 
Schule eine umfassende Schulbibliothek 
unter Mitarbeit von Schülern betreut, die 
sowohl Lehrern als auch Schülern zur Verfü­
gung steht und geregelte Öffnungszeiten 
aufweist. 

Daneben enthält der Entwurf einige Anpassun­
gen an geänderte Bezeichnungen in anderen Geset­
zen sowie Bereinigungen von Druckfehlern. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung die­
ses Bundesgesetzes ergibt sich aus Artikel 10 Abs. 1 
Z 16 B-VG. 

EG-Normen werden durch die getroffenen 
Regelungen nicht berührt. 

Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 und 2 (§ 14 Abs.7 und § 15 Abs.3 
und 4 BDG 1979): 

Mit diesen Bestimmungen soll verhindert wer­
den, daß die dienstrechtlichen Folgen eines drohen­
den Amtsverlustes gemäß § 27 StGB oder einer 
Entlassung durch Disziplinarerkenntnis bei einem 
suspendierten Beamten, dem schwerwiegende 
dienstliche oder strafrechtliche Verfehlungen vor­
geworfen werden, durch seine Versetzung in den 
Ruhestand unterlaufen werden können. 

Zu Art. I Z 3 (§ 17 Abs. 4 Z 2 BDG 1979): 

Diese Bestimmung beinhaltet eine Anpassung an 
die durch die B-VG Novelle BGBI. Nr.34111988 
erfolgte Einführung des Titels "Präsident des Bun­
desrates". 

Zu Art. I Z 4 (§ 56 Abs. 4 BDG 1979): 

Befindet sich ein Beamter in einem Karenzurlaub 
zur Pflege eines behinderten Kindes (§ 75a), soll er 
keine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung ausüben 
dürfen, die der Pflege des _ behinderten Kindes 
widerstreitet. 

Zu Art. I Z 5 (§ 75 Abs. 3 bis 5 BDG 1979): 

Karenzurlaube von mehr als drei Monaten (aus­
genommen Anschlußkarenzurlaube zur Kinder­
pflege) dürfen nur mit Zustimmung des Bundes­
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen 
gewährt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 
diese Mitwirkung einen beträchtlichen Verwal­
tungsaufwand verursacht und zu Zeitproblemen 
führt. Der Koordinierungseffekt ist hingegen 
gering, da zumeist ohnehin zugestimmt wird. 

Soweit solche Urlaube nicht für die Vorrückung 
in höhere Bezüge oder für die Bemessung des 
Ruhegenusses angerechnet werden sollen,wird 
daher aus Gründen der Verwaltungsökonomie die 
Mitbefassung der bei den Ressorts weitgehend 
beseitigt. Karenzurlaube zur Betreuung eines noch 
nicht schulpflichtigen Kindes werden ohne Ober­
grenze von der Mitwirkungsbefugnis ausgenom­
men, die übrigen Karenzurlaube bis zu einer Ober­
grenze von insgesamt fünf Jahren. 

Zu Art. I Z 6 (§ 75a BDG 1979): 

§ 75a schafft für den Beamten einen Anspruch 
auf Gewährung eines unbezahlten Karenzurlaubes, 
wenn sich dieser Beamte der Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kin­
des, für das erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, 

. widmet und seine Arbeitskraft aus diesem Grund 
gänzlich beansprucht wird. Die Definition der 
gänzlichen Beanspruchung der Arbeitskraft deckt 
sich weitgehend mit § 18a Abs.3 ASVG. Analog 
zur ASVG-Regelung, wonach für die Zeit der 
Pflege des behinderten Kindes die Möglichkeit der 
Selbstversicherung besteht, gilt diese Zeit als ruhe­
ge nuß fähige Bundesdienstzeit. Um unnötige Här­
ten zu vermeiden, ist unter bestimmten Vorausset­
zungen eine vorzeitige Beendigung des Karenzur­
laubes möglich. 

Zu Art. I Z 7 (§ 87 Abs. 7 SDG 1979): 

Nach § 13 Abs. 2 DVG obliegen die Aufhebung 
und die Abänderung von Bescheiden gemäß § 13 
Abs. 1 DVG und gemäß § 68 Abs. 2 AVG 1950 der 
obersten Dienstbehörde des Beamten. 

1333 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 50

www.parlament.gv.at



1333 der Beilagen 21 

Die ausdrückliche Weisungsfreistellung der Lei­
stungsfeststellungskommission durch eine Verfas­
sungsbestimmung umfaßt auch den Ausschluß einer 
Einschaltung des zuständigen Bundesministers in 
der Form, daß dieser in den angefiihrten Fällen 
Bescheide der Leistungsfeststellungskommission 
aufhebt oder abändert. Diese Befugnis wird daher 
der Leistungsfeststellungskommission übertragen, 
die den Bescheid erlassen hat. 

Zu Art. I Z 8 (§ 102 Abs. 1 BDG 1979): 

N ach der bisherigen Rechtslage wurde für den 
Ausspruch der Disziplinarstrafe der Entlassung 
Einstimmigkeit in allen Instanzen verlangt. Diese 
Regelung soll im Rechtsmittelverfahren zugunsten 
des im übrigen geltenden Prinzips der Mehrstim­
migkeit beseitigt werden, um zu vermeiden, daß 
durch die Stimme eines einzelnen Senatsmitgliedes 
die oft aus dienstlichen Interessen notwendige Ent­
fernung eines untragbar gewordenen Beamten ver­
hindert wird. Damit soll die Wirksamkeit der Diszi­
plinarstrafe der Entlassung erhöht werden. 

Zu Art. I Z 9 (§ 160 Abs. 1 und 2 BDG 1979): 

Freistellungen von Hochschullehrern, bei denen 
sinngemäß nach § 75 'vorzugehen ist, bedürfen, 
wenn sie länger als sechs Monate dauern sollen, der 
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundes­
ministers für Finanzen. Aus Gründen der Verwal­
tungsvereinfachung entfällt nun die Mitwirkung 
der beiden Ressorts, wenn eine solche Freistellung 
zwar länger als sechs Monate, aber nicht länger als 
zwei Jahre dauern soll. Der Rektor der Universität 
(Hochschule) kann Freistellungen nach § 160 BDG 
1979 selbst vornehmen, wenn sie zwei Wochen 
nicht übersteigen; diese Befugnis wird aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung auf Freistellungen 
erweitert, die zwar länger als zwei Wochen, aber 
nicht länger als einen Monat dauern. 

Zu Art. I Z 10 (§ 177 Abs. 5 BDG 1979): 

Druckfehlerberichtigung. 

Zu Art. I Z 11 (§ 230 Abs. 2 BDG 1979): 

Hier wird für Beamte der Verwendungs­
gruppe PT 2 ein Klammerausdruck eingefügt, der 
in der BDG-Novelle 1989 irrtümlich weggelassen 
worden ist. 

Zu Art. I Z 12 (§ 238 BDG 1979): 

Da strafrechtliche Vorschriften nicht zurückwir­
ken sollen; ist in diesem Artikel ausdrücklich nor­
miert, daß die disziplinarrechtliche Neuregelung 
dieser Novelle nur auf Dienstpflichtverletzungen 
angewendet werden soll, die nach deren Inkrafttre­
ten begangen worden sind. 

Zu Art. I Zu (Anlage 1 Z3.4lit.b BDG 1~79): 

Um eine Benachteiligung der Verhandlungs­
schriftführer in ihren Aufstiegschancen in die Ver­
wendungsgruppe C gegenüber vergleichbaren 
anderen Verwendungen der Justizverwaltung zu 
vermeiden, wird das Erfordernis einer ständigen 
Verwendung als Verhandlungs schriftführer in 
Strafsachen mit mindestens zehn Verhandlungs­
stunden in der Woche auf mindestens sieben Ver­
handlungsstunden in der Woche gesenkt. 

Eine solche Verwendung muß nicht mehr in 
einem ununterbrochenen vierjährigen Zeitraum 
erbracht werden. Bei gleicher Dauer dieser Ver­
wendung kann sie nunmehr beliebig während eines 
Zeitraumes von acht Jahren erbracht werden. 
Damit werden Benachteiligungen vermieden, die 
sich bisher aus Unterbrechungen ergeben haben, 
die überwiegend aus elternschutzrechtlichen Grün-
den eingetreten sind. . 

In die Neuregelung sollen die Verhandlungs­
schriftführer in Strafsachen an Bezirksgerichten 
einbezogen werden. 

Zu Art. I Z 14 (Anlage 1 Z 6.5 lit. b BDG 1979): 

An die Stelle des Schiffahrtspolizeigesetzes, 
BGBI. Nr. 91/1971, ist mit 1. Jänner 1990 das 
Schiffahrtsgesetz 1990, BGBI: Nr.87/1989, getre­
ten. Dies erfordert eine Zitierungsanpassung. 

Zu Art. I Z 15 (Anlage 1 Z 24.8 Abs. 2 lit. b BDG 
1979): 

Hier wird ein Zitierfehler berichtigt. 

Zu Art. I Z 16 l>is 23 (Anlage 1 Z 30.2 lit. a und b, 
Z 31.2, Z 31.5lit. c, Z 31.8lit. a, Z 32.2lit. c, 
Z 33.2 lit. c, Z 34.2 lit. c und Z 35.2 lit. c BDG 
1979) : 

Im Zuge der Rationalisierung des Postautowe­
sens werden der bisher von den Post- und Telegra­
phendirektionen und von den Postämtern wahrge­
nommene "Verkehrsdienst" (Omnibuslinienbetreu­
ung, Fahrplangestaltung u. dgl.) und der bisher den 
Postautobetriebsleitungen übertragene "Betriebs­
dienst" (Lenker- und Werkstättendienst) zusam­
mengeführt. 

Der gesamte Postautodienst wird in jeder Direk­
tion nach Auflassung der bisherigen Direktionsab­
teilung und des Postautoinspektionsdienstes künf­
tig nur mehr von der Postautoleitung und den ihr 
unterstellten PostautosteIlen wahrgenommen wer­
den. Damit wird eine Straffung der Arbeitsabläufe 
und eine Verkürzung der Entscheidungswege 
erreicht. 

Gleichzeitig soll durch die Einrichtung eines 
"Postautodienst-Controllers" in jeder Direktion 
die Koordination bei der Umsetzung der Unterneh­
mensziele, bei den Kostenminimierungs- und Mar-
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ketingmaßnahmen sowie bei den Planungsaktivitä­
ten sichergestellt werden. Es handelt sich dabei um 
eine Tätigkeit, für die Kenntnisse jener wissen­
schaftlichen Inhalte Voraussetzung sind, die in 
einem sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studium vermittelt werden. 

Es sind daher Ernennungserfordernisse für diese 
neuen Verwendungen zu schaffen. 

Auf Grund der im § 55 des Kraftfahrgesetzes 
festgelegten Voraussetzungen für die Durchfüh­
rung von Fahrzeugüberprüfungen ist im "Techni­
schen Kraftwagenüberwachungsdienst" der Post­
und Telegraphenverwaltung der Einsatz von HTL­
Ingenieuren erforderlich. 

Die sich daraus ergebende Notwendigkeit der 
Zuordnung von 17 Arbeitsplätzen dieses Dienstes 
zur Verwendungsgruppe PT 3, Dienstzulagen­
gruppe 2, erfordert die Streichung dieser Richtver­
wendung in der Anlage 1 Z 33.2 lit. c. 

Zu Art. I Z 24 und 26 (Anlage 1 Z 36.2 lit. c und d 
sowie Z 37.2lit. c BDG 1979): 

Unter einem Berufskraftfahrer im Sinne der 
Richtverwendung in der Verwendungsgruppe PT 7 
ist nur jener Beamte zu verstehen, der einen Lehr­
abschluß als Berufskraftfahrer nach der Verord­
nung des Bundesministers für wirtschaftliche Ange­
legenheiten, BGBl. Nr. 396/1987, nachweist. 

Zu Art. I Z 25 (Anlage 1 Z 36.3 BDG 1979): 

Künftig können Beamte der Verwendungs­
gruppe PT 8 im Fernmeldebaudienst und im Post­
autowerkstättendienst, die sich auf einem Arbeits­
platz der Verwendungsgruppe PT 7 bewährt haben 
und eine Prüfung über ihre praktische und theoreti­
sche Eignung für diesen Arbeitsplatz abgelegt 
haben, in die Verwendungsgruppe PT 7 ernannt 
werden. Diese Regelung trägt dem Grundsatz der 
Durchlässigkeit, der für die übrigen Verwendungs­
gruppen im PT -Schema schon jetzt verwirklicht ist, 
Rechnung. 

Zu Art. II Z 1 (§ 4 Abs. 8 a GG): 

Mit dieser Regelung wird der Anspruch auf den 
Steigerungsbetrag für Studierende, die das 
25. Lebensjahr vollendet haben, in der überwiegen­
den Zahl der Fälle an die Zuerkennung der Fami­
lienbeihilfe geknüpft. Eine Abweichung wird sich 
auch künftig aus der für den Bezug des Steige­
rungsbetrages geltenden Einkommensobergrenze 
ergeben, die die für den Bezug der Familienbeihilfe 
maßgebende Einkommensobergrenze überschrei­
tet. 

Durch die Anknüpfung wird ein weiterer Beitrag 
zur Verwaltungsvereinfachung geleistet, da geson­
derte . Ermittlungen bezüglich der Überschreitung 
der Studien dauer nur mehr dann nötig sind, wenn 
das Kind ein Einkommen bezieht, das zwar den 

Bezug der Familienbeihilfe, nicht aber den Bezug 
des Steigerungsbetrages ausschließt. 

Zu Art. 11 Z 2 (§ 12 Abs. 3 GG): 

Wird zB bei einem Vertragsbediensteten eine 
bestimmte V ortätigkeit nach § 26 Abs. 3 des Ver­
tragsbedienstetengesetzes 1948 wegen der besonde­
ren Bedeutung für die erfolgreiche Verwendung im 
öffentlichen Interesse für die Ermittlung des Vor­
rückungsstichtages zur Gänze berücksichtigt, so 
soll diese Zeit auch in einem unmittelbar daran 
anschließenden Beamtendienstverhältnis zur Gänze 
für den V orrückungsstichtag wirksam werden, 
wenn am Beginn dieses folgenden Dienstverhältnis­
ses dieselbe Tätigkeit ausgeübt wird wie am Beginn 
des Dienstverhältnisses als Vertragsbediensteter. 

In diesen besonderen Fällen soll außerdem die 
Mitwirkung des Bundeskanzlers und des Bundes­
ministers für Finanzen entfallen. 

Zu Art. 11 Z 3 (§ 20 Abs.2 GG): 

Bisher war der Ersatz des Mehraufwandes, der 
einem Beamten durch eine auswärtige Dienstver­
richtung oder eine Versetzung entsteht, ausnahms­
los der Regelung durch ein besonderes Bundesge­
setz vorbehalten. Da dieses Bundesgesetz, die Rei­
segebührenvorschrift, keine Abgeltung von Schä­
den vorsieht, ist zB die Leistung eines Schadener­
satzes an den Beamten, der mit Genehmigung der 
Dienstbehörde ein beamteneigenes Kraftfahrzeug 
lenkt und dabei einen Schaden an diesem Kraft­
fahrzeug erleidet, nicht möglich. Diese Einschrän­
kung des Schadenersatzes hat der Verfassungsge­
richtshof in seinem Erkenntnis vom 1. März 1990, 
G 316/89-6, als verfassungswidrig erachtet und 
§ 20 Abs. 2 mit Wirkung vom 28. Februar 1991 auf­
gehoben. 

Die nunmehrige Fassung bewirkt durch die Ein­
fügung der Wortfolge "soweit es sich nicht um den 
Ersatz eines Schadens handelt" in den bisherigen 
Wortlaut des § 20 Abs. 2, daß auch in Fällen einer 
auswärtigen Dienstverrichtung oder einer Verset­
zung auf Grund der allgemeinen Bestimmung des 
§ 20 Abs. 1 Schadenersatz geleistet werden kann. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 22 Abs. 4 GG): 

Für Zeiten der· Selbstversicherung während der 
Dauer der Pflege eines behinderten Kindes gemäß 
§ 18 a ASVG hat der Versicherte keine Pensions­
versicherungsbeiträge zu entrichten. Analog dazu 
ist vorgesehen, daß der Beamte für Zeiten eines 
Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kin­
des gemäß § 75 a BDG 1979 keine Pensionsbei­
träge zu leisten hat. 

Zu Art. 11 Z 5 (§ 26 Abs. 3 GG): 

Abfertigungen haben Versorgungscharakter und 
sollen nach dem Ausscheiden aus einem Dienstver-
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hältnis die Umstellung auf die geänderten Verhält­
nisse erleichtern. Im Falle eines bestehenden weite­
ren Dienstverhältnisses im Zeitpunkt des Ausschei­
dens ist die Notwendigkeit dieser Versorgung nicht 
gegeben, weswegen die entsprechende Einschrän­
kung vorzunehmen ist. 

Zu Art. 11 Z 6 (§ 38 Abs. 1 GG): 

Das Tätigkeitsbild eines Beamten des Höheren 
Dienstes, der im wissenschaftlichen Dienst verwen­
det wird oder mit wirtschaftspolizeilichen Aufga­
ben betraut ist, entspricht jenem eines Beamten des 
rechtskundigen Dienstes bei den Bundespolizeibe­
hörden. Der Personenkreis in der Regelung über 
die Exekutivdienstzulage ist daher entsprechend zu 
erweitern. 

Zu Art. 11 Z 6 a (§ 57 Abs. 2 lit. b GG): 

Die Dienstzulage der Schulleiter der Verwen­
dungsgruppe L 1 wird um 7 vH erhöht. Damit wer­
den die zusätzlichen Belastungen abgegolten, die 
für diese Schulleiter in den letzten Jahren eingetre­
ten sind (zB Betreuung des Schul- und des Unter­
richtspraktikums usw.), soweit sie durch die bishe­
rige Besoldungsentwicklung nicht im vollen 
Umfang abgedeckt werden konnten. 

Anlaufende administrative Mehrbelastungen in 
diesem Bereich (zB solche im Zusammenhang mit 
der Oberstufenreform an allgemeinbildenden höhe­
ren Schulen) sollen beginnend mit Herbst dieses 
Jahres mit den Gewerkschaftsvertretern auf eine 
allfällige zusätzliche Abgeltungswürdigkeit über­
prüft werden; bei einer allfälligen Neuregelung ist 
eine Aufsplitterung der Zulagenregelung nach 
Schultypen jedenfalls zu vermeiden. 

Zu Art. 11 Z 6 b (§ 57 Abs. 6 GG): 

Die administrativen Mehrbelastungen haben sich 
. an besonders großen Schulen überproportional aus­
gewirkt. Aus diesem Grund wird der Zuschlag zur 
Schulleiter-Zulage an Schulen mit 41 bis 50 Klassen 
von 15 auf 20 vH, an Schulen mit 51 bis 60 Klassen 
von 15 auf 22,5 vH und an Schuien mit mehr als 
60 Klassen von 20 auf 25 vH erhöht. 

Zu Art. 11 Z 7 (§ 58 Abs. 1 Z 12 bis 15 GG): 

Für den Abteilungsvorstand an der Bildungsan­
stalt für Erzieher ist derzeit - anders als für den 
Abteilungsvorstand an der Bildungsanstalt für Kin­
dergartenpädagogik - keine Dienstzulagenrege­
lung vorgesehen. Da der Abteilungsvorstand an der 
Bildungsanstalt für Erzieher in seiner organisatori­
schen Stellung und in seinym Verantwortungsbe­
reich dem Abteilungsvorstand an der Bildungsan­
stalt für Kindergartenpädagogik vergleichbar ist, 
soll auch er in den Kreis der Bezieher einer Dienst­
zulage (§ 58 Abs. 1) aufgenommen werden. 

Im übrigen soll lediglich eine überholte termino­
logische Wendung angepaßt werden. 

Zu Art. 11 Z 8 (§ 59 Abs. 5 GG): 

Nach Abs. 5 Z 2 soll nun auch den Lehrern für 
Werkerziehung der Verwendungsgruppe L 2b 1, 
die sowohl die Ernennungsvoraussetzungen für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 aufweisen als auch eine 
entsprechende Verwendung als Hauptschullehrer 
ausüben, die gehaltsmäßige Differenz auf die Ver­
wendungsgruppe L 2a 2 in Form einer Dienstzu­
lage abgegolten werden. Die im § 59 Abs. 5 Z 2 
enthaltene Umschreibung des Verwendungsbildes 
bezieht sich ausschließlich auf den Anspruch auf 
die in dieser Bestimmung geregelte Dienstzulage. 

Zu Art. II Z 8 a (§ 59 c GG): 

Gemäß § 59 c Abs.2 ist eine Bestellung eines 
Administrators z.ur Unterstützung des Schulleiters 
nur zulässig, wenn die betreffende höhere oder 
selbständig geführte mittlere Schule mindestens 
zwölf Klassen aufweist. Von der AufgabensteIlung 
her hat es sich als nötig erwiesen, auch an kleineren 
Schulen, wenn sie mindestens acht Klassen 'umfas­
sen, einen solchen Administrator zu bestellen. 

An Schulen mit acht bis elf Klassen soll dieser 
Administrator zwar die im BL VG vorgesehene Ein­
rechnung in die Lehrverpflichtung (eine halbe 
Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe III je 
Klasse), wegen des geringen Funktionsanteiles aber 
keine Administratoren-Dienstzulage erhalten. 

Im § 59 c Abs. 1 wird daher die Mindestklassen­
zahl von zwölf als Voraussetzung für die Gebühr 
der AdministratorencDienstzulage festgeschrieben. 
Die Untergrenzen-Regelung für die Administrato­
ren-Bestellung wird hingegen, da sie keinen 
Zusammenhang mit dem Besoldungsrecht mehr 
aufweist, in die Dienstrechtsnorm, nämlich in den 
durch Artikel VI neugeschaffenen § 9 Abs. 2 b des 
BL VG übertragen. . 

Im § 59 c regeln die neuen Abs. 2 und 3 die 
Ruhegenußfähigkeit der Administratoren-Dienst­
zulage in einer die Anwartschaft besser wahrenden, 
dem § 59 a Abs. 6 entsprechenden Weise. 

Zu Art. 11 Z 8 bund 8 c (§ 65 Abs. 1 und 3 GG): 

Trotz Besoldungsmaßnahmen, die in der 
47. Gehaltsgesetz-Novelle für die Verwendungs­
gruppe S 1 getroffen wurden, ist in bestimmten Fäl­
len der Ernennung von Leitern höherer Schulen zu 
Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Verwen­
dungsgruppe S 1 eine Ergänzungszulage erforder­
lich, um einen Bezugsabfall zu vermeiden. 

Um solche Überstiegsprobleme möglichst zu ver­
meiden, werden im § 65 Abs. 1 die Ansätze der 
Verwendungsgruppe SI geändert: Sie werden in 
der Gehaltsstufe 1 um 880 S und in den Gehaltsstu­
fen 2 bis 5 um fortschreitend kleiner werdende 
Betr~ge angehoben. 
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Die höhere Stufe der Deinstzulage gemäß '§ 65 
Abs. 3 fiel bisher nur für Beamte, die 

durch zwölf Jahre der Verwendungsgruppe S 1 
angehörten (in diese Zeit sind bestimmte Vor­
verwendungen als Schulleiter oder als Schulauf­
sichtsbeamter der Verwendungsgruppe S 2 bis 
zu genau festgelegten Höchstausmaßen einzu­
rechnen) und 
zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe ver­
bracht haben, 

an. Nunmehr soll für diese höhere Zulage die 
Gehaltsstufenbindung entfallen. Damit. fällt die 
höhere Dienstzulage immer bei Vollendung der 
Zwölf jahre-Frist an, also auch dann, wenn der 
Schulaufsichtsbeamte noch nicht die höchste 
Gehaltsstufe erreicht hat. 

Zu Art. 11 Z 9 (§ 82 c Abs. 1 GG): 

Die Funktion eines Leiters eines Postamtes 
11. Klasse, 4. Stufe, wird bei Beamten der Allgem'ei­
nen Verwaltung und bei Vertragsbediensteten 
durch das Amtsvorstandspauschale, für Beamte der 
Post- und Telegraphenverwaltung durch die 
Dienstzulage der Dienstzulagengruppe 1 in der 
Verwendungsgruppe PT 4 abgegolten. In den 
Gehaltsstufen 1 bis 10 liegt jedoch diese Dienstzu­
lage des Beamten der Post- und Telegraphenver­
waltung unter dem Amtsvorstandspauschale eines 
vergleichbaren Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung und Vertragsbediensteten. Durch die Anhe­
bung der Dienstzulage 1 in den Gehaltsstufen 1 bis 
10 um 120 S wird nunmehr eine - bezogen auf das 
Jahreseinkommen - einheitliche Funktionsabgel­
tung für Leiter von Postämtern II. Klasse, 4. Stufe, 
geschaffen. 

Zu Art. 11 Z 10 (§ 82 c Abs. 2 GG): 

Diese Tabelle berücksichtigt die durch Organisa­
tionsänderungen im Postautowesen notwendig 
gewordenen Änderungen der Richtfunktionen. 

Zu Art. 11 Z 11 (§ 82 c Abs. 5 GG): 

Diese Tabelle sieht für die Verwendung von 
Omnibuslenkern in der VerWendungsgruppe PT 7 
eine Dienstzulage in gleicher Höhe vor, wie sie für 
die Verwendung in der Verwendungsgruppe PT 8 
bereits besteht. 

Zu Art. III Z 1 und 12 (§ 1 Abs. 1 und § 58 a VBG): 

Der parlamentarische Lucona -U ntersuchungs­
ausschuß hat im Punkt 7 seiner Empfehlungen 
(1 000 der Beilagen zum NR, XVII. GP) folgendes 
festgehalten : 

"Die Amtsverschwiegenheit und die sonstigen 
Pflichten von Personen, die in einem Ministerium 
oder einer sonstigen Dienststelle tätig sind, ohne in 
einem Dienstverhältnis zu dieser Behörde zu ste­
hen, sollten geregelt werden." 

Nach Art. 20 Abs. 3 B-VG unterliegen der Amts­
verschwiegenheit im dort bezeichneten Umfang 
insbesondere alle mit Aufgaben der Bundesverwal­
tung betrauten Organe, soweit gesetzlich nicht 
anders bestimmt ist. 

Es ist davon auszugehen, daß mit der Formulie­
rung des Ausschusses Personen gemeint sind, die 
durch privatrechtliche Vereinbarungen, etwa im 
Wege von Arbeitsleih- oder Werkverträgen Aufga­
ben der Bundesverwaltung übertragen erhalten und 
damit zwar verfassungsrechtlich zur Amtsver­
schwiegenheit verpflichtet sind, für die aber hin­
sichtlich Sanktion und Entbindung keine Regelung 
besteht. . 

Der Gesetzesvorbehalt im Art. 20 Abs. 3 B-VG 
ist insbesondere in die Richtung einer Vorsorge für 
die Entbindung des Organs von der Amtsver­
schwiegenheit zu verstehen. Eine Regelung kann 
daher nur im Wege eines Bundesgesetzes herbeige­
führt werden. Dies wirft aber zunächst die legisti­
sche Frage auf, in welchem Rahmen diese Rege­
lung getroffen werden soll, da es für die in Frage 
stehenden Organe aus naheliegenden Gründen 
keine einschlägigen bundesgesetzlichen Bestim­
mungen gibt. Da der Weg eines besonderen Bun­
desgesetzes unzweckmäßig erscheint und eine im 
Novellengefüge "freischwebende" Bestimmung 
rechtstechnisch abzulehnen ist, bleibt als relativ 
bester Weg, das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
um einen entsprechenden Abschnitt zu ergänzen. 

Ebenso wie. bei der Regelung über die Entbin­
dung eines Vertragsbediensteten von der Amtsver­
schwiegenheit wird dabei auf § 46 Abs. 1 bis 4 
BDG 1979 verwiesen. Die Anordnung einer "sinn­
gemäßen" Verweisung erübrigt sich, da sich die 
entsprechenden Modifikationen - "Organ" statt 
"Beamter" usw. - bereits aus dem Sinn der Ver­
weisung selbst ergeben. 

N ach der Vorsorge für die Entbindung des 
Organs von der Amtsverschwiegenheit besteht auch 
die Problematik der Sanktionierung eines Bruches 
der Amtsverschwiegenheit. Hier bedarf es keiner 
gesetzlichen Regelung. Vielmehr werden in privat­
rechtlichen Vereinbarungen, die eine Organstel­
lung begründen, entsprechende Sanktionen für die 
Verletzung der Amtsverschwiegenheit vorzusehen 
sein, etwa die Möglichkeit der Beendigung des 
Rechtsverhältnisses durch die auftraggebende 
Behörde oder die Vereinbarung eines Pönales. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß keineswegs alle in 
Betracht kommenden privatrechtlichen Vereinba­
rungen, insbesondere Arbeitsleihverträge oder 
Werkverträge, eine Organstellung im Sinne des 
Art. 20 Abs.3 B-VG begründen. Dies wird nur 
dann der Fall sein, wenn durch eine solche Verein­
barung die Ermächtigung übertragen wird, für den 
Bund zu handeln. Dies ist bei einem Werkvertrag 
etwa der Fall, wenn eine Person als Experte für den 
Bund an Vertragsverhandlungen teilnimmt. 
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Es ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß 
die vorliegende Bestimmung nicht als Ermächti­
gung in die Richtung zu verstehen ist, unter 
"Umgehung" dienst- und besoldungsrechtlicher 
Vorschriften OrgansteIlungen etwa durch Arbeits­
leihverträge zu begründen. Es kann aber der Auf­
trag des parlamentarischen Untersuchungsaus­
schusses - soweit es die Entbindung betrifft -
nicht anders als durch die Schaffung dieser gesetzli­
chen Grundlage erfüllt werden. 

Soweit es die übrigen vom Untersuchungsaus­
schuß angesprochenen "Pflichten" betrifft, wird es 
gleichfalls Sache der Vereinbarungen sein, die dem 
jeweiligen Auftrag angemessenen Bindungen des 
Organs zu normieren. 

Da die Regelung des Abschnittes V (§ 58 a) auf 
Personen anzuwenden ist, die nicht unter den 
Anwendungsbereich des Vertragsbedienstetenge­
setzes 1948 fallen, ist im § 1 Abs. 1 eine entspre­
chende Ausnahmeregelung zu treffen. 

Zu Art. III Z 2 (§ 1 Abs. 3 lit. k VBG): 

Die Zahl der Bewerbungen als Urlaubsersatz­
kräfte bei der POSt- und Telegraphenverwaltung ist 
wesentlich zurückgegangen. Dies ist nicht nur auf 
die günstige wirtschaftliche Konjunkturlage und 
das verhältnismäßig geringe Entgelt zurückzufüh· 
ren, sondern auch darauf, daß die in Betracht kom­
menden Interessenten häufig eine längere Beschäf­
tigungsdauer anstreben. Die vorgesehene Verlänge­
rung der möglichen Beschäftigungsdauer von acht 
auf zwölf Wochen ist vom Standpunkt der 
Betriebsabwicklung effizienter und dient einer spar­
samen Verwaltung. 

Zu Art. III Z 3 (§ 3 Abs. 6 VBG): 

N ach der geltenden Rechtslage ist die Nachsicht 
vom Erfordernis des Lebensalters von mindestens 
18 Jahren nur dann möglich, wenn kein geeigneter 
Bewerber zur Verfügung steht. Erfüllt ein Mitbe­
werber dieses Alterserfordernis, wird die Bewer­
bung eines jüngeren Bewerbers daher ohne Prü­
fung seiner Eignung nicht weiterbehandelt. Nach­
dem im Sinne der Arbeitsmarktpolitik die Entloh­
nungsgruppen e, d, p 5 und p 4 gerade jüngeren 
Menschen zugänglich sein sollen, war die entspre­
chende Ergänzung vorzunehmen. 

Zu Art. III Z 4 (§. 12 VBG): 

Hier wird das Verwendungsbild des Verhand­
lungsschriftführers in Strafsachen an Gerichten 
unter Berücksichtigung des Anteiles dieser Schrift­
führenätigkeit an der Gesamttätigkeit den Entloh­
nungsgruppen c und d zugeordnet. Damit werden 
die Aufstiegschancen der in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis befindlichen Verhandlungsschrift­
führer in Strafsachen in ähnlicher Weise verbessert, 
wie die der in einem Beamten-Dienstverhältnis 

befindlichen Verhandlungsschriftführer in Strafsa­
ehen gemäß Art. I im BDG 1979. 

Zu Art. III Z 5 (§ 26 Abs. 3 VBG): 

Auf die Erläuterungen zu § 12 Abs.3 des 
Gehaltsgesetzes 1956 im Art. II wird verwiesen. 

Zu Art. III Z 6 (§ 27 a Abs. 3 VBG): 

Das Ausmaß des Erholungsurlaubes soll - nicht 
nur wie schon bisher bei Karenzurlauben, Präsenz­
und Zivildienst udgl. - auch im Falle einer unge­
rechtfertigten Abwesenheit vom Dienst anteilsmä­
ßig gekürzt werden. Für Beamte ist eine solche 
Regelung bereits mit der BDG-Novelle 1989, 
BGBI. Nr. 346, getroffen worden. 

Zu Art. III Z 7 (§ 29 b Abs. 3 bis 5 VBG): 

Karenzurlaube von mehr als drei Monaten (aus­
genommen Anschlußkarenzurlaube zur Kinder­
pflege) dürfen nur mit Zustimmung des Bundes­
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen 
gewährt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 
diese Mitwirkung einen bedeutenden Verwaltungs­
aufwand verursacht und zu Zeitproblemen führt. 
Der Koordinierungseffekt ist hingegen gering, da 
zumeist ohnehin. zugestimmt wird. 

Soweit solche Urlaube nicht für die Vorrückung 
in höhere Bezüge oder für die Bemessung des 
Ruhegenusses angerechnet werden sollen,. wird 
daher aus Gründen der Verwaltungs ökonomie die 
Mitbefassung der bei den Ressorts weitgehend 
beseitigt. Karenzurlaube zur Pflege eines noch 
nicht schulpflichtigen Kindes werden ohne Ober­
grenze von der Mitwirkungsbefugnis ausgenom­
men, die übrigen Karenzurlaube bis zu einer Ober­
grenze von insgesamt fünf Jahren. 

Zu Art. III Z 8 und 9 (§§ 29 c und 29 d VBG): 

Unter denselben Voraussetzungen wie Beamte 
gemäß § 75 a BDG 1979 wird auch für Vertragsbe­
dienstete ein Anspruch auf Gewährung eines 
Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kin­
des geschaffen. Die Zeit des Karenzurlaubes ist 
zwar für Rechte, die von der Dauer des Dienstver­
hältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, doch 
besteht gemäß § 18 a ASVG die Möglichkeit der 
Selbstversicherung, wobei die Pensionsversiche­
rungsbeiträge vom Familienlastenausgleichsfonds 
zu tragen sind. Im übrigen wird auf die Erläuterun­
gen zu Art. I (§ 75 a BDG 1979) verwiesen_ 

Zu Art. III Z 10 (§ 35 Abs. 3 VBG): 

Auf Grund der letzten Änderung des § 35 Abs. 3 
durch Art. XII des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes 
- EKUG, BGBI. Nr. 65111989, wird die Frist von 
sechs Monaten, innerhalb derer der Vertragsbe­
dienstete zu kündigen hat, ab dem Zeitpunkt der 
Geburt des adoptierten oder in Pflege übernomme-
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26 1333 der Beilagen 

nen Kindes berechnet. Da dies eine Verschlechte­
rung gegenüber der alten Rechtslage brachte, 
wonach die sechsmonatige Frist ab dem Zeitpunkt 
der Annahme oder Übernahme eines Kindes zu 
berechnen war, soll in der Z 1 lit. b sublit. bb und cc 
die vor dem EKUG geltende Rechtslage wieder 
hergestellt werden. 

Mit der Anfügung des letzten Satzes soll dem 
Grundsatz entsprochen werden, daß Abfertigungen 
Versorgungscharakter haben und nach dem Aus­
scheiden aus einem Dienstverhältnis die Umstel­
lung auf die geänderten Verhältnisse erleichtern 
sollen. Im Falle eines bestehenden weiteren Dienst­
verhältnisses im Zeitpunkt des Ausscheidens ist 
daher die Notwendigkeit dieser Versorgung nicht 
gegeben, weswegen die entsprechende Einschrän­
kung vorzunehmen ist. 

Zu Art. III Z 11 (§ 38 Abs. 1 VBG): 

Hier wird eine Zitierung an eine Änderung des 
BL VG angepaßt. 

Zu Art. III Z 13 und 14 (Abschnitt VI und § 64 
Abs.2 VBG): 

Diese Bestimmungen enthalten die aus Anlaß der 
Einfügung eines Abschnittes V erforderlichen Zitie­
rungsanpassungen. 

Zu Art. IV Z 1, 3 und 4 (§ 25 Abs. 2, § 25 c Abs. 2 
und ~§ 34 Abs. 3 RGV): 

Auf Grund von Rationalisierungsüberlegungen 
des Bundeskanzleramtes und des Bundesministe­
riums für Finanzen sollen folgende Mitwirkungen 
entfallen: 

im § 25 Abs. 2 die Mitwirkung des Bundes­
kanzlers an der Anordnung von Auslands­
dienstreisen, 
im § 25 c Abs. 2 die Mitwirkung des Bundes­
kanzlers und des Bundesministers für Finan­
zen an der Bemessung der Nächtigungsge­
bühr im Einzelfall abweichend vom § 25 c 
Abs.1, 
im § 34 Abs. 3 der Anlaßfall und damit die 
Mitwirkung des Bundeskanzlers und des 
Bundesministers für Finanzen an der Gewäh­
rung des Bezuges der Trennungsgebühr über 
den Zeitraum von zweieinhalb Jahren hinaus. 

Zu Art. IV Z 2 und 5 (§ 20 a Abs.2 und § 35 c 
Abs. 3 bis 6 RGV): 

Da die "Kinderbesuchsreisen" in dem neuge­
schaffenen § 35 i geregelt werden, entfallen die 
betreffenden Absätze des § 35 c und wird eine 
Zitierung im § 20 a Abs. 2 angepaßt. 

Zu Art. IV Z 6 (§ 35 i RGV): 

Die bisherigen Regelungen, die bei einer Ein­
Kind-Familie nur den Kostenersatz für die Reise 

des Kindes zum Beamten vorsahen, führten im 
Falle eines kranken oder behinderten Kindes zu 
einem unbilligen Ergebnis. Mit den neuen Regelun­
gen wird in diesen Fällen auch für die Reisen der 
Eltern zum Kind eine Entschädigung vorgesehen. 
Darüber hinaus werden die Kosten einer Reise der 
Eltern zu den Kindern auch dann vergütet, wenn 
eine Reise des Kindes aus einem als berücksichti­
gungswürdig anerkannten Grund nicht möglich ist. 
Dabei ist an jene Situationen gedacht, in denen die 
im jeweiligen Aufenthaltsland der Eltern herrschen­
den Umstände (Unruhen, politische Instabilität 
usw.) eine Reise des Kindes an den ausländischen 
Dienstort aus Sicherheitserwägungen nicht zumut­
bar erscheinen lassen. Außerdem wird klargestellt, 
daß je Kalenderjahr eine Entschädigung für eine 
Besuchsreise oder einen Heimaturlaub nur wahl­
weise in Anspruch genommen werden kann. 

Zu Art. IV Z 7 (§ 75 RGV): 

Durch diese Regelung werden langjährige 
Abgeltungsprobleme, die im Zusammenhang mit 
der Verwendung von AngehÖrigen des Bundeshee­
res oder Beamten der Heeresverwaltung auf 
Gebirgstruppenübungsplätzen oder im Fernmelde­
aufklärungsdienst entstanden sind, bereinigt und 
dem Entstehen von Härtefällen entgegengewirkt. 

Zu Art. V Z 1 (§ 3 Abs. 5 BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. III (§ 3 Abs. 6 
VBG). 

Zu Art. V Z 2 (§ 17 Abs. 3 BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I (§ 56 Abs. 4 
BDG 1979). 

Zu Art. V Z 3 (§ 43 Abs. 3 BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. III (§ 27a Abs. 3 
VBG). 

Zu Art. V Z 4 (§ 56 Abs. 3 bis 5 BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. III (§ 29b Abs. 3 
bis 5 VBG). 

Zu Art. V Z 5 (§ 56 a BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. III (§ 29c VBG). 

Zu Art. V Z 6 (§ 67 Abs. 3 BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. III (§ 35 Abs. 3 
VBG). 

Zu Art. V Z 7 (§ 76 Abs. 6 BF-DO): 

Analog zu § 75 a Abs. 5 BDG 1979, wonach die 
Zeit des Karenzurlaubes zur Pflege eines behinder­
ten Kindes als ruhegenußfähige Bundesdienstzeit 
gilt, ist die Zeit eines Karenzurlaubes gemäß § 56 a 
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bei der Ermittlung des Vergleichsruhegenusses ,Zu Art. VII (§ 17 Abs. 2 a PG 1965): 
(Vergleichsversorgungsgenusses) zu berücksichti-
gen. 

Zu Art. V Z 8 (§ 81 Abs. 6 BF-DO): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. II (§ 22 Abs. 4 
GG). 

Zu Art. VI Z 1 bis 3 (§ 3 Abs. 2,5 und 12 BLVG): 

Hier werden überholte terminologische Bezeich­
nungen angepaßt. 

Zu Art. VI Z 4 (§ 3 Abs. 13 BLVG): 

Die Restlehrverpflichtung des Abteilungsvorstan­
des an der Bildungsanstalt für Erzieher soll unter 
Bedachtnahme auf die zeitliche Inanspruchnahme 
aus der Funktion festgelegt werden. 

Zu Art. VI Z 5 (§ 9 Abs. 2 a BLVG): 

An allgemeinbildenden höheren Schulen wird an 
Stelle getrennter Lehrer-, Schüler- und Fachbüche­
reien eine umfassende Schulbibliothek nach dem 
Modell "Schulbibliothek an höheren Schulen unter 
Mitarbeit von Schülern" eingerichtet, die sowohl 
Lehrern als auch Schülern zur Verfügung steht und 
geregelte Öffnungszeiten aufweist. Für den zustän­
digen Bibliothekar wird das Ausmaß der Einrech­
nung in die Lehrverpflichtung entsprechend den 
drei Größenklassen des Bibliotheksmodells gere­
gelt. 

Nach einem etwa zweijährigen Beobachtungs­
zeitraum soll das gefundene Abgeltungsmodell 
gemeinsam mit den Gewerkschaftsvertretern hin­
sichtlich allfälliger hinzukommender Belastungen 
überprüft werden. Ebenso sind noch Gespräche 
über die Abgeltung für die Betreuung des neuen 
Bibliotheksmodells an Hauptschulen zu führen. 

Zu Art. VI Z 5 (§ 9 Abs. 2 b BLVG): 

Wie bereits in den Erläuterungen zu Artikel II 
(§ 59 c des Gehaltsgesetzes 1956) dargetan, wird 
die Untergrenze für die Administratoren-Bestel­
lung von zwölf auf acht Klassen herabgesetzt und 
in den neugeschaffenen § 9 Abs. 2 b des BL VG 
übertragen. 

Mit· dieser Regelung wird der Anspruch auf den 
Waisenverorgungsgenuß für Studierende, die das 
25. Lebensjahr vollendet haben, in der überwiegen­
den Zahl der Fälle an die Zuerkennung der ver­
gleichbaren Leistung nach dem Familienlastenaus­
gleichsgesetz geknüpft. Eine Abweichung wird sich 
auch künftig aus der für den Bezug des Waisenver­
sorgungsgenusses geltenden Einkommensober­
grenze ergeben, die die im Familienlastenaus­
gleichsgesetz vorgesehene Einkommensobergrenze 
überschreitet. 

Durch die Anknüpfung wird ein weiterer Beitrag 
zUr Verwaltungsvereinfachung geleistet, da geson­
derte Ermittlungen bezüglich der Überschreitung 
der Studiendauer nur mehr dann nötig sind, wenn / 
das Kind ein Einkommen bezieht, das zwar den 
Bezug der vergleichbaren Leistung nach dem Fami­
lienlastenausgleichsgesetz, nicht aber den Bezug 
des Waisenversorgungsgenusses ausschließt. 

Zu Art. VIII: 

Die angeführten Übergangsbestimmungen ent­
hielten durchwegs die Anordnung, bestehende Son­
derverträge analog der jeweiligen allgemeinen 
Erhöhung der gesetzlich geregelten Bezüge zu 
valorisieren. Seit der 42. Vertragsbedienstetenge­
setz-Novelle wird eine solche Anordnung nicht 
mehr als Übergangs artikel, sondern direkt im 
Stammgesetz m emer Übergangsbestimmung 
getroffen. 

Die bisherigen Übergangsanikel haben in der 
Vergangenheit zu den vorgesehenen Terminen eine 
Valorisierung bewirkt. Sie haben damit ihre Auf­
gabe voll erfüllt und können nun aufgehoben wer­
den. Die von ihnen bewirkte Valorisierung der 
Sonderverträge wird dadurch in keiner Weise 
beeinträchtigt. 

Zu Art. IX: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes. Mit Rücksicht auf Art. VIII ist 
auch eine Vollziehungsklausel erforderlich. 
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Textgegenüberstellung 
In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Neuregelungen, denen kein bisheriger Text gegenübersteht oder die ausschließlich in einer Zitierungsanpas­

sung, einer Betragsänderung oder einer Druckfehlerberichtigung bestehen, nicht aufgenommen. 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 
alt 

§ 15. (3) Die Erklärung nach Abs. 1 kann vom Beamten bis spätestens einen 
Monat vor ihrem Wirksamwerderi widerrufen werden. Diese Frist erhöht sich 
auf drei Monate, wenn der Beamte eine Funktion oder einen Arbeitsplatz inne­
hat, der nach den §§ 2 bis 4 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 85, aus­
zuschreiben ist. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbe­
hörde ausdrücklich zugestimmt hat. 

§ 17. (4) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes 
(Abs. 2) oder der Außerdienststellung (Abs. 3) ein Einvernehmen mit dem Beam­
ten nicht. erzielt, so hat hierüber die oberste Dienstbehörde mit Bescheid zu ent­
scheiden. Zuvor ist, wenn es sich 

1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsident des N atio­
nalrates, 

2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Vorsitzende des Bundesrates 
zu hören. 

§ 56. (4) Der Beamte, dessen Wochendienstzeit nach den §§ 50 a oder 50 b 
auf die Hälfte herabgesetzt worden ist, darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäf­
tigung nur ausüben, wenn und insoweit die oberste Dienstbehörde dies geneh­
migt. Die Genehmigung ist - abgesehen von den Fällen des Abs. 2 - zu versa­
gen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der Herabset­
zung der Wochen dienstzeit widerstreitet. 

neu 
Art.IZ2: 

§ 15. (3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112 kann eine 
Erklärung nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung 
frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendie­
rung geendet hat. 

(4) Der Beamte kann die Erklärung nach Abs. 1 bis spätestens einen Monat 
vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Diese Frist erhöht sich auf drei Monate, 
wenn der Beamte eine Funktion oder einen Arbeitsplatz innehat, die nach den 
§§ 2 bis 4 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBI. Nr. 85, auszuschreiben sind. 
Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich 
zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 112 kann 
jedoch der Beamte die Erklärung nach Abs. 1 jederzeit widerrufen. 

Art. I Z 3: 

§ 17. (4) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes 
(Abs. 2) oder der AußerdienststeIlung (Abs. 3) ein Einvernehmen mit dem Beam­
ten nicht erzielt, so hat hierüber die oberste Dienstbehörde mit Bescheid zu ent­
scheiden. Zuvor ist, wenn es sich 

1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsident des Natio­
nalrates, 

2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Präsident des Bundesrates 
zu hören. 

Art. I Z 4: 

§ 56. (4) Der Beamte, dessen Wochendienstzeit nach den §§ 50 a oder 50 b 
auf die Hälfte herabgesetzt worden ist oder der sich in einem Karenzurlaub zur 
Pflege eines behinderten Kindes gemäß § 75 a befindet, darf eine erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit die oberste Dienstbehörde 
dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen 

1. in den Fällen des Abs. 2 oder 
2. wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der Herabset-' 

zung der Wochendienstzeit oder der Pflege des behinderten Kindes wider­
streitet. 
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alt 

§ 75. (3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als private 
Interessen des Beamten maßgebend und liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die zuständige Zentralstelle verfügen, daß die gemäß Abs. 2 
mit der Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht im 
vollen Umfang eintreten. 

(4) Für 
1. die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen mehr als drei 

Monate dauern soll, und 
2. eine Verfügung gemäß Abs. 3 

ist die Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen 
erforderlich. 

(5) Im Fall des Abs. 4 Z 1 ist eine solche Zustimmung nicht erforderlich, wenn 
der Karenzurlaub für die Betreuung eines noch nicht schulpflichtigen 

1. eigenen Kindes oder 
2. Wahl- oder Pflegekindes 

des Beamten gewährt wird und nicht vor Ablaufeines Jahres nach der Geburt 
des Kindes beginnt. 

§ 102. (1) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Die Diszipli­
narstrafe der Entlassung darf nur einstimmig verhängt werden. Eine Stimment­
haltung ist unzulässig~ Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

§ 160. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann Hoch­
schullehrern für Forschungs- bzw. Lehrzwecke (für Zwecke der Erschließung 
der Künste), die in ihren wissenschaftlichen (künstlerischen) Aufgaben begrün­
det sind, eine Freistellung von den ihre Au.wesenheit an der Universitäts(Hoch­
schul)einrichtung erfordernden Dienstpflichten bis zu sechs Monaten gewähren. 
Eine sechs Monate überschreitende Freistellung bedarf der Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Die Gewährung der 
Freistellung bis zum Höchstausmaß von einem Monat obliegt namens des Bun-

neu 

Art. I Z 5: 

§ 75: (3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als private 
Interessen des Beamten maßgebend und liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die zuständige Zentralstelle mit Zustimmung des Bundes­
kanzlers und des B~ndesministers für Finanzen verfügen, daß die gemäß Abs. 2 
mit der Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht im 
vollen Umfang eintreten. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der länger als fünf Jahre dauern 
soll oder der gemeinsam mit früheren in einem Bundesdienstverhältnis zurückge­
legten Karenzurlauben eine Gesamtdauer von fünf Jahren übersteigt, bedarf der 
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Ka­
renzurlaube gemäß Abs. 5 sind auf die Gesamtdauer nicht anzurechnen. 

(5) Abweichend vom Abs. 4 ist eine solche Zustimmung nicht erforderlich, 
wenn der Karenzurlaub zur Betreuung 

1. eines eigenen Kindes oder 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten angehört und für 

dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) dessen Ehegatte aufkommt, 
bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes gewährt wer­
den soll. 

Art. I Z 8: 

§ 102. (1) Der Senat hat mit Stimmenmehrheit zu entscheiden. Die Diszipli­
narstrafe der Entlassung darf im Verfahren vor der Disziplinarkommission nur 
einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Vorsit­
zende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

Art. I Z 9: 

§ 160. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann Hoch­
schullehrern für Forschungs- bzw. Lehrzwecke (für Zwecke der Erschließung 
der Künste), die in ihren wissenschaftlichen (künstlerischen) Aufgaben begrün­
det sind, eine Freistellung von den Dienstpflichten gewähren, die ihre Anwesen­
heit an der Universitäts(Hochschul)einrichtung erfordern. Die GeWährung der 
Freistellung bis zum Höchstausmaß von einem Monat obliegt namens des Bun­
desministers für Wissenschaft und Forschung dem Rektor der Universität 
(Hochschule). 
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alt 

desministers für Wissenschaft und Forschung dem als nachgeordnete Dienstbe­
hörde in Betracht kommenden Organ der Universität (Hochschule). 

(2) Wird eine solche Freistellung gewährt, so ist sinngemäß nach § 74 (Son­
derurlaub) oder § 75 (Karenzurlaub) vorzugehen. In letzterem Fall ist die Zeit 
der Freistellung für die Vorrückung und den Ruhegenuß zu berücksichtigen. 

Disziplinarrecht 

§ 238. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens der §§ 91 bis 135 anhängige Diszi­
plinarverfahren sind nach diesem Bundesgesetz fortzuführen. 

(2) Die Disziplinarkommissionen und die Disziplinaroberkommission, die auf 
Grund des BDG errichtet wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer Funktionspe­
riode im Amt. 

3. VERWENDUNGSGRUPPE C 
(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Sonderbesimmungen für einzelne Verwendungen 

3.4. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.1 

für die Verwendung 

b) als Verhandlungsschriftführer in 
Strafsachen bei Lan-
des(Kreis)gerichten und beim 
Jugendgerichtshof Wien 

Erfordernis 

eine vierjährige ununterbrochene Ver­
wendung als Schriftführer in Strafsa­
chen bei Landes(Kreis)gerichten oder 
beim Jugendgerichtshof Wien mit 

neu 

(2) Wird eine solche Freistellung gewährt, so ist sinngemäß nach 
1. § 7 4 (Sonderurlaub) oder 
2. § 75 (Karenz urlaub) 

vorzugehen. Eine Freistellung, die im Fall der Z 1 länger als sechs Monate und . 
im Fall' der Z 2 länger als zwei Jahre dauert, bedarf der Zustimmung des Bundes­
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Die Zeit der Freistellung nach 
Z 2 ist für die V orrückung und den Ruhegenuß zu berücksichtigen. 

Art. I Z 12: 

Disziplinarrecht 

§ 238. Auf Dienstpflichtverletzungen, die vor dem 1. Juli 1990 begangen wor­
den sind, ist § 102 Abs. 1 in der bis zum 30. Juni 1990 geltenden Fassung anzu­
wenden. 

Art. I Z 13: 

3. VERWENDUNGSGRUPPE C 
(Fachdienst) 

Ernennungserfordernisse : 

Sonderbestimmungen für einzelne Verwendungen 

3.4. Zusätzlich zu den Erfordernissen der Z 3.1 

für die Verwendung 

b) als Verhandlungsschriftführer In 

Strafsachen 

Erfordernis 

eine vierjährige tatsächliche Vetwen­
dung als Verhandlungsschriftführer in 
Strafsachen mit' mindestens sieben 
Verhandlungsstunden in der Woche 
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für die Verwendung 

alt 

Erfordernis 

mindestens zehn Verhandlungsstun­
den in der Woche; eine Unterbre­
chung der Schriftführertätigkeit, die in 
jedem Jahr nicht mehr als zwei 
Monate beträgt, gilt nicht als eine 
Unterbrechung der vierjährigen Ver­
wendung; überdies die erfolgreiche 
Ablegung der schriftlichen Hauptprü­
fung aus der Stenotypieprüfung; 

30. VERWENDUNGSGRUPPE PT 1 

Ernennungserfordernisse : 

30.2. Verwendung 
a) im Verwaltungs dienst als 

Leiter einer Post- und Telegraphendirektion, 
Leiter einer Abteilung in einer Post- und Telegraphendirektion und 1m 

POSt- und T elegrapheninspektorat Salzburg, 
Referent A in der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal­

tung, 
b) im Postautodienst als 

Leiter einer Postautobetriebsleitung, 
Stellvertreter des Leiters einer Postautobetriebsleitung, 

31. VERWENDUNGSGRUPPE PT 2 

Ernennungserfordernisse : 

31.2. Verwendung 
a) im Verwaltungsdienst als 

Referent A in einer Post- und Telegraphendirektion und im Post- und 
Telegrapheninspektorat Salzburg, 

für die Verwendung 

Art. I Z 16: 

neu 

Erfordernis 

innerhalb einer. ununterbrochenen 
Dienstzeit von acht Jahren; überdies 
die erfolgreiche Ablegung der schriftli­
chen Hauptprüfung aus der Steno­
typieprüfung; 

30. VERWENDUNGSGRUPPE PT 1 

Ernennungserfordernisse : 

30.2. Verwendung 
a) im Verwaltungsdienst als 

Leiter einer Post- und Telegraphendirektion, 
Leiter einer Abteilung in einer Post- und Telegraphendirektion und im 

Post- und Telegrapheninspektorat Salzburg, 
Referent A in der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal­

tung, 
Postauto dienst-Controller in einer Post- und Telegraphendirektion, 

b) im Postautodienst als 
Leiter einer Postautoleitung, 

Art. I Z 17 'bis 19: 

31. VERWENDUNGSGRUPPE PT 2 

Ernennungserfordernisse : 

31.2. Verwendung 
a) im Verwaltungsdienst als 

Referent A in einer Post- und Telegraphendirektion und im Post- und 
T elegrapheninspektorat Salzburg, 
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alt 

b) im Fernmeldedienst als 
Referent in höherer technischer Verwendung im Fernmeldetechnischen 

Zentralamt, 
Leiter einer technischen Abteilung (mit Ausnahme der Fernmeldezeugab­

teilung) in einem Fernmeldebauamt (ausgenommen Abteilungsleiter I 
im Fernmeldebauamt 3 Wien), in einem Fernmeldebetriebsamt, im 
Fernsprechbetriebsamt oder in der Fernmeldezentralbauleitung. 

31.5. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Leiter einer Abteilung in einer Postautobetriebsleitung, 
Leiter einer Postgarage I, 

31.8. Die in Z 31.5 lit. a angeführte Verwendung 
a) eines Referenten B 1 in einer Post- und Telegraphendirektion und im 

Post- und Telegrapheninspektorat Salzburg beinhaltet verantwortungs­
volle und schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt werden 
und ausschließlich Tätigkeiten der inneren Kontrolle im Direktionsbereich 
erfordern. Es sind dies die Verwendungen 
Postinspektionsbeamter, 
Postautoinspektionsbeamter, 
Fernmeldeinspektionsbeamter, 

32. VERWENDUNGSGRUPPE PT 3 

Ernennungserfordernisse : 

32.2. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Leiter des Materiallagers einer Postautobetriebsieitung, 
Leiter des Postverkehrsbüros in Graz, Linz und Wien, 

neu 

b) im Postautodienst als 
Leiter einer Abteilung in einer Postautoleitung, 

c) im Fernmeldedienst als 
Referent in höherer technischer Verwendung im Fernmeldetechnischen 

Zentralamt, 
Leiter einer technischen Abteilung (mit Ausnahme der Fernmeldezeugab­

teilung) in einem Fernmeldebauamt (ausgenommen Abteilungsleiter I 
im Fernmeldebauamt 3 Wien), in. einem Fernmeldebetriebsamt, im 
Fernsprechbetriebsamt oder in der Fernmeldezentralbauleitung. 

31.5. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Leiter in einer in Z 31.2 angeführten Verwendung, 
Leiter einer PostautosteIle (bzw. Postgarage) I oder 11, 

31.8. Die in Z 31.5 lit. a angeführte Verwendung 
a) eines Referenten BI in einer Post- und Telegraphendirektion und im 

Post- und Telegrapheninspektorat Salzburg beinhaltet verantwortungs­
volle und schwierige Aufgaben, die eigenverantwortlich ausgeübt werden 
und ausschließlich Tätigkeiten der inneren Kontrolle im Direktionsbereich 
erfordern. Es sind dies die Verwendungen 
Postinspektionsbeamter, 
Fernmeldeinspektionsbeamter, 

Art. I Z 20: 

32. VERWENDUNGSGRUPPE PT J 

Ernennungserfordernisse : 

32.2. Verwendung 

c) im Postautodienst 
als Leiter einer PostautosteIle (bzw. Postgarage) 111, IV oder V, 
als Leiter des MateriaJlagers einer Postautoleitung, 

...., 
N 

-...., ...., ...., 
0-
~ ... 
tt! 
~. 

of 
~ 
::l 

1333 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
32 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt 

Leiter einer Postgarage II oder einer Postgarage 111, 
Mitarbei ter IU nfallbearbeitung, Betriebsmittelkontrolle, Nebengebühren 

in einer Postautobetriebsleitung, 

33. VERWENDUNGSGRUPPE PT 4 

Ernennungserfordernisse : 

33.2. Verwendung 

c) im Postautodienst 
im Auslands- und Mietwagendienst im Postautoverkehrsdienst, 
als Leiter einer Postgarage IV, 
im Technischen Kraftwagenüberwachungsdienst, 

34. VERWENDUNGSGRUPPE PT 5 

Ernennungserfordernisse : 

34.2. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Abteilungsleiter in einer Postautowerkstätte, 
Leiter einer Postgarage V, 
Pflege- und Fahrdienstmeister in einer Postgarage, 

neu 

als Mitarbeiter/Kassa, Nebengebühren oder Betriebsmittelkontroll- und 
ADV-Angelegenheiten in einer Postautoleitung, 

im Technischen Kraftwagenüberwachungsdienst, 

Art. I Z21: 

33. VERWENDUNGSGRUPPE PT 4 

Ernennungserfordernisse : 

33.2. Verwendung 
I 

c) im Postautodienst als 
Sachbearbeiter in einer Postautoleitung, 
Betriebsaufsicht in einer PostautosteIle (bzw. Postgarage), 

Art. I Z 22: 

34. VERWENDUNGSGRUPPE PT 5 

Emennungserfordemisse: 

34 .. 2. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Abteilungsleiter in einer Postautowerkstätte, 
Pflege- und I oder Fahrdienstmeister in einer PostautosteIle (bzw. Post­

garage), . 
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alt 

35. VERWENDUNGSGRUPPE PT 6 

Ernennungserfordernisse : 

35.2. Verwendung 

c) im Postautodienst 
im Dienst des Facharbeiters als Partieführer mit Beaufsichtigung und ' 

Leitung einer Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehören, 
als Lagerführer, 
im Postautoabfertigungsdienst, 

36. VERWENDUNGSGRUPPE PT 7 

Ernennungserfordernisse : 

36.2. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Kraftfahrzeug-Elektriker, 
Kraftfahrzeug-Mechaniker, 

d) im Fernmeldedienst als 
Leitungsentstörer, 
Elektroinstallateur, 
Fernmeldemonteur. 

neu 

Art. I Z 23: 

35. VERWENDUNGSGRUPPE PT 6 

Ernennungserfordernisse : 

35.2. Verwendung 

c) im Postautodienst 
im Dienst des Facharbeiters als Partieführer mit Beaufsichtigung und 

Leitung einer Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehören, 
als Lagerführer, 

Art. I Z 24 und 25: 

36. VERWENDUNGSGRUPPE PT 7 

Ernennungserfordernisse : 

36.2. Verwendung 

c) im Postautodienst als 
Kraftfahrzeug-Elektriker, 
Kraftfahrzeug-Mechaniker, 
Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge (einschließlich Omnibusse) mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg, 
d) im Fernmeldedienst als 

Leitungsentstörer, 
Elektroinstallateur, 
Fernmeldemonteur, 
Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge (einschließlich Omnibusse) mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht.von mehr als 7 500 kg. 
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alt 

36.3. Die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.3 lit. a oder c und die Ver­
wendung als Facharbeiter im einschlägigen Lehrber1lf. 

37. VERWENDUNGSGRUPPE PT 8 

Ernennungsedordernisse: 

37.2. Verwendung 

c) im Postautodienst 
im Omnibuslenkerdienste 
im Paketkraftwagenlenkerdienst, 
als Werkstätten arbeiter, 
im Stenotypiedienst, 

neu 

36.3. Die Erlernung eines Lehrberufes gemäß Z 3.3 lit. a oder c und die Ver­
wendung als Facharbeiter im einschlägigen Lehrberuf. Die Erlernung eines Lehr­
berufes wird bei Verwendung im Fernmeldebaudienst oder im Postautowerkstät­
tendienst durch eine mindestens fünfzehnjährige einschlägige Verwendung in 
der Verwendungsgruppe PT 8 gemeinsam mit einer mündlichen Prüfung über 
das Arbeitsgebiet des Beamten (Fernrneldebau- oder Postautowerkstättenbefähi­
gungsnachweis) ersetzt. Diese Prüfung ist in Form eines Fachgespräches vor 
einem Einzelprüfer abzulegen. Zu dieser Prüfung sind auf Antrag Beamte zuzu­
lassen, 

a) die mindestens sechs Monate alleinverantwortlich oder in einer Arbeits­
gruppe auf einem Arbeitsplatz der Verwendungsgruppe PT 7 verwendet 
worden sind und 

b) denen die Dienstbehörde bestätigt, daß die in lit. a angeführte Verwen­
dung erfolgreich gewesen ist und das Anforderungsprofil eines Beamten 
der Verwendungsgruppe PT 7 im wesentlichen Teil des Berufsbildes 

. erfüllt hat. 
Auf die Durchführung der Prüfung sind die Bestimmungen über den Abschluß 
der Grundausbildung IV anzuwenden. 

Art. I Z 26: 

37. VERWENDUNGSGRUPPE PT 8 

Ernennungserfordernisse : 

37.2. Verwendung 

c) im Postautodienst 
im Lenkerdienst mit Kraftfahrzeugen (einschließlich Omnibussen) mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7 500 kg, 
als Werkstättenarbeiter, 
im Stenotypiedienst, 
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alt neu 

Gehaltsgesetz 1956 

§ 12. (3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der Beamte eine Tätigkeit ausge­
übt oder ein Studium betrieben hat, können mit Zustimmung des Bundeskanz­
leramtes und des Bundesministeriums für Finanzen im öffentlichen Interesse 
insoweit zur Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit oder das Studium 
für die erfolgreiche Verwe'ndung des Beamten von besonderer Bedeutung ist. 

§ 20. (2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einern Beamten durch eine aus­
wärtige Dienstverrichtung oder eine Versetzung entsteht, wird durch ein beson­
deres Bundesgesetz geregelt. 

'§ 22. (4) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, in 
denen der Beamte wegen 

1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 b MSchG oder nach den §§ 2-bis 
5 EKUG oder 

2. Präsenz- oder Zivildienstes 
keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Pensionsbeitrag zu leisten. 

§ 26. (3) Eine Abfertigung gebührt außerdem, 
1. einern verheirateten Beamten, wenn er innerhalb von zwei Jahren nach sei­

ner Eheschließung, 

Art. 11 Z 2: 

§ 12. (3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der Beamte eine Tätigkeit ausge­
übt oder ein Studium betrieben hat, können mit Zustimmung des Bundeskanz-

, lers und des Bundesministers für Finanzen im öffentlichen Interesse insoweit zur 
Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit oder das Studium für die erfolg­
reiche Verwendung des Beamten von besonderer Bedeutung ist. Soweit solche 
Zeiten bereits im unmittelbar vorangegangenen Bundesdienstverhältnis nach 
dem ersten Satz, nach § 26 Abs. 3 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 oder 
nach einer gleichartigen Bestimmung einer anderen Rechtsvorschrift zur Gänze 
berücksichtigt worden sind und der Beamte nach wie vor die hiefür maßgebende 
Verwendung ausübt, sind diese Zeiten zur Gänze zu berücksichtigen; eine sol­
che Maßnahme bedarf nicht der Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bun­
desministers für Finanzen. 

Art. 11 Z 3: 

§ 20. (2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einern Beamten durch eine aus­
wärtige Dienstverrichtung oder eine Versetzung entsteht, wird, soweit es sich 
nicht um den Ersatz eines Schadens handelt, durch ein besonderes Bundesgesetz 
geregelt. 

Art. 11 Z 4: 

§ 22. (4) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, in 
denen der Beamte wegen 

1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15 b MSchG oder nach den §§ 2 bis 
5 EKUG oder nach § 75 a BDG 1979 oder 

2. Präsenz- oder Zivildienstes 
keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Pensionsbeitrag zu leisten. 

Art. 11 Z 5: 

§ 26. (3) Eine Abfertigung gebührt außerdem 
1. einern verheirateten Beamten, wenn er innerhalb von zwei Jahren nach sei­

ner Eheschließung, 
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alt 

2. einem Beamten, wenn er innerhalb von sechs Jahren nach der Geburt 
a) eines eigenen Kindes, 
b) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an Kindes 

Statt angenommenen Kindes oder 
c) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes (§ 15 

Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs. 2 Z 2 EKUG), 
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt. Aus dem Anlaß seiner Eheschließung 
kann nur einer der beiden Ehegatten - und auch das nur einmal - die Abferti­
gung in Anspruch nehmen. Die Abfertigung nach der Z 2 kann für ein und das­
selbe Kind nur einmal in Anspruch genommen werden. Stehen beide Ehepartner 
bzw. beide Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstver­
hältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft und hatten beide Anspruch auf 
Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, 
so geht der früher entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei 
gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im Falle der Zider Anspruch des 
älteren Ehegatten, in den Fällen der Z 2 der Anspruch der Mutter (Adoptivmut- . 
ter, Pflegemutter) vor. 

§ 38. (1) Dem Beamten des rechtskundigen Dienstes bei den Bundespolizeibe­
hörden gebührt, 

1. solange er im Exekutivdienst verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst erlittenen Dienstunfalles nicht 

mehr in diesem Dienst verwendet werden kann, 
eine Exekutivdienstzulage von 861 S. Die Exekutivdienstzulage gebührt auch 
den Beamten des höheren Dienstes an Justizanstalten. 

§ 57. (6) Wenn in den Dienstzulagengruppen I erhebliche Unterschiede an 
Bedeulung und Umfang der darin eingereihten größten Anstalten auftreten, 
kann das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­
leramt durch. Verordm,mg bestimmen, daß die Dienstzulage der Leiter der größ­
ten Anstalten, die nach ihrer Bedeutung und nach ihrem Umfang gegenüber den 

neu 

2. einem Beamten, wenn er innerhalb von sechs Jahren nach der Geburt 
a) eines eigenen Kindes, 
b) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an Kindes 

Statt angenommenen Kindes oder 
c) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes (§ 15 

Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs. 2 Z 2 EKUG), 
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt. Aus dem Anlaß seiner Eheschließung 
kann nur einer der beiden Ehegatten - und auch das nur einmal - die Abferti­
gung in Anspruch nehmen. Die Abfertigung nach der Z 2 kann für ein und das­
selbe Kind nur einmal in Anspruch genommen werden. Stehen beide Ehepartner 
bzw. beide Elternteile (Adoptivelternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstver­
hältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft und hatten beide Anspruch auf 
Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, 
so geht der früher entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei 
gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im Falle der Zider Anspruch des 
älteren Ehegatten, in den Fällen der Z 2 der Anspruch der Mutter (Adoptivmut­
ter, Pflegemutter) vor. Eine Abfertigung nach Z 1 und 2 gebührt nicht, wenn im 
Zeitpunkt des Austritts ein weiteres Dienstverhältnis zu einer Gebietskörper~ 
schaft besteht. 

Art. 11 Z 6: 

§ 38. (1) Dem Beamten des Höheren Dienstes bei den Bundespolizeibehörden 
und bei den Sicherheitsdirektionen gebührt, 

1. solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen Dienst verwendet 
wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei betraut ist, 

2. wenn er infolge eines in seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht"mehr 
in diesem Dienst verwendet werden kann, 

eine Exekutivdienstzulage von 861 S. Die Exekutivdienstzulage gebührt auch 
den Beamten des Höheren Dienstes an Justizanstalten. 

Art. 11 Z 6 b: 

§ 57. (6) Wenn in den Dienstzulagengruppen I erhebliche Unterschiede an 
Bedeutung und Umfang der darin eingereihten größten Anstalten auftreten, 
kann der zuständige Bundesminsiter im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
durch Verordnung bestimmen, daß die Dienstzulage der Leiter der größten 
Anstalten, die nach ihrer Bedeutung und nach ihrem Umfang gegenüber den 
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alt 

anderen dieser Dienstzulagengruppe zugehörigen Anstalten erheblich hervorra­
gen, um höchstens 15 vH der Dienstzulage erhöht wird. Bei Leitern von Anstal­
ten mit mehr als 60 Klassen erhöht sich die Dienstzulage außerdem um einen 
Zuschlag, der sich daraus ergibt, daß an die Stelle der Erhöhung um 15 vH eine 
solche um 20 vH tritt. Dieser Zuschlag ist bei der Bemessung von Dienstzulagen­
ansprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 3 (gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 59 Abs. 1) und im § 59 c angeführten Funktionen nicht zu berücksichtigen. 

§ 58. (1) Eine Dienstzulage gebührt 

12. den Abteilungsvorständen für Übungskindergärten und Übungshorte, die 
Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen eingegliedert sind, 

13. den Fachvorständen an mittleren und höheren Lehranstalten für wirt­
schaftliche Frauenberufe sowie an den Fachschulen für Bekleidungsge-
werbe und / 

14. den zu Fachvorständen ernannten fachlichen Leitern von Universitätsin­
stituten. 

§ 59. (5) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 1, die die Ernennungserfor~ 
dernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 erfüllen und auf einem für Lehrer 
dieser Verwendungsgruppe vorgesehenen Arbeitsplatz oder an einer Übungs­
schule verwendet werden, gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (ein­
schließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einschließlich 
einer allfälligen Dienstalterszulage ) eines Lehrers der Verwendungsgruppe 
L 2a 2 in der gleichen Gehaltsstufe; § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. 

neu 

anderen dieser Dienstzulagengruppe zugehörigen Anstalten erheblich hervorra­
gen, um höchstens 15 vH der Dienstzulage erhöht wird. Bei Leitern von Anstal­
ten mit mehr als 40 Klassen tritt an die Stelle der Erhöhung um 15 vH 

1. bei 41 bis 50 Klassen eine Erhöhung um 20 vH, 
2. bei 51 bis 60 Klassen eine Erhöhung um 22,5 vH und 
3. bei mehr als 60 Klassen eine Erhöhung um 25 vH. 

Soweit diese Erhöhung das Ausmaß von 15 vH übersteigt, ist sie bei der Bemes­
sung von Dienstzulagenansprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 3 (gegebe­
nenfalls in Verbindung mit § 59 Abs. 1) und im § 59 c angeführten Funktionen 
nicht zu berücksichtigen. 

Art. 11 Z 7: 

§ 58. (1) Eine Dienstzulage gebührt 

12. den Abteilungsvorständen für Übungskindergärten und Übungshorte, die 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik eingegliedert sind, 

13. den Abteilungsvorständen für Übungsschülerheime und Übungshorte, die 
Bildungsanstalten für Erzieher eingegliedert sind, 

14. den Fachvorständen an mittleren und höheren Lehranstalten für wirt­
schaftliche Berufe sowie an den Fachschulen für Bekleidungsgewerbe und 

15. den zu Fachvorständen ernannten fachlichen Leitern von Universitätsin­
stituten. 

Art. 11 Z 8: 

§ 59. (5) Lehrern 
1. der Verwendungsgruppe L 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die 

Verwendungsgruppe L 2a 2 erfüllen und auf einem für Lehrer dieser Ver­
wendungsgruppe vorgesehenen Arbeitsplatz oder an einer Übungsschule 
verwendet werden, 

2. der Verwendungsgruppe L 2b 1, die als Lehrer für Werkerziehung die wei­
terführende Ausbildung zum Hauptschullehrer erfolgreich abgeschlossen 
haben, die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 
erfüllen und als Hauptschullehrer in beiden ihrer Ausbildung entsprechen­
den Gegenständen verwendet werden, 
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§ 59 c. (1) Einem Lehrer, der zur Unterstützung des Schulleiters bestimmt ist 
(§ 9 Abs. 2 lit. d BL VG BGBI. Nr. 244/1965), gebührt eine Dienstzulage von 
50 vH der Dienstzulage, die ihm gemäß § 57 gebühren würde, wenn er Leiter 
seiner Schule wäre. Ist jedoch an der Schule auch ein Fachvorstand vorgeseh'en, 
so gebührt dem Lehrer, der zur Unterstützung des Schulleiters bestimmt ist, 
abweichend vom ersten Satz eine Dienstz~iage von 33 vH der Dienstzulage, die 
ihm gemäß § 57 gebühren würde, wenn er Leiter seiner Schule wäre. 

(2) Eine Bestellung zur Unterstützung des Schulleiters ist nur an höheren oder 
selbständig geführten mittleren Schulen zulässig, die mindestens zwölf Klassen 
aufweisen und an denen weder Direktor-Stellvertreter noch Abteilungsvorstände 
vorgesehen sind; die Bestellung mehrerer Lehrer an einer Schule ist unzulässig. 

(3) Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist ruhegenußfähig, wenn der Lehrer wäh­
rend der letzten drei Jahre vor seiner Versetzung oder seinem Übertritt in den 
Ruhestand in einer den Anspruch auf die Dienstzulage oder eine Dienstzulage 
gemäß § 59 Abs. 1 begründenden Verwendung gestanden ist, ohne daß dadurch 
ein Anspruch nach § 59 Abs. 8 entstanden ist. 

neu 

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß des 
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalters­
zulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 jener Gehaltsstufe, der sie 
im Falle einer ÜbersteIlung in diese Verwendungsgruppe angehören würden; 
§ 58 Abs. '7 gilt sinngemäß. 

Art. 11 Z 8 a: 

§ 59 c. (1) Einem Lehrer, der zur Unterstützung des Schulleiters bestimmt ist 
(§ 9 Abs. 2 lit. d BLVG, BGBI. Nr. 244/1965), gebührt an Schulen mit minde­
stens zwölf Klassen eine Dienstzulage. Sie beträgt, wenn an einer solchen Schule 

1. auch ein Fachvorstand vorgesehen ist, 33 vH, 
2. kein Fachvorstand vorgesehen ist, 50 vH 

der Dienstzulage, die dem Lehrer gemäß § 57 gebühren würde, wenn er Leiter 
seiner Schule wäre. 

(2) Die Dienstzulage nach' Abs. 1 ist ruhegenußfähig, wenn der Lehrer die 
betreffende Dienstzulage oder eine Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 1 

1. in den letzten drei Jahren vor seiner Versetzung oder seinem Übertritt in 
den Ruhestand oder 

2. durch insgesamt mindestel}s zehn Jahre - davon i.~denfalls während des 
letzten Jahres vor seiner Versetzung oder seinem Ubertritt in den Ruhe­
stand -

bezogen -hat. Die Dienstzulage nach Abs. 1 ist für den Ruhegenuß auch dann 
anrechenbar, wenn der Lehrer die betreffende Dienstzulage oder eine Dienstzu­
lage gemäß § 59 Abs. 1 ununterbrochen durch mindestens zehn Jahre bezogen 
hat und der Ansprucch erst in den letzten zwei Jahren vor seiner Versetzung 
oder seinem Übertritt in den Ruhestand weggefallen ist .. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn für den Lehrer 
1. auf Grund einer Verwendung gemäß § 59 Abs. 1 ein Anspruch nach § 59 

Abs.8 oder 
2. auf Grund einer Dienstzulage nach § 57, nach § 58 Abs. 1 bis 3 oder nach 

§ 59 dein Pensionsanspruch 
entstanden ist. 
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alt 

§ 65. (3) Beamten der Verwendungsgruppe S 1, die durch sechs Jahre dieser 
Verwendungsgruppe angehören, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage in . 
der Höhe von 1 240 S. Diese Zulage erhöht sich auf 2 480 S, wenn diese Beam­
ten der Verwendungsgruppe S 1 durch zwölf Jahre angehören und zwei Jahre in 
der höchsten Gehaltsstufe verbracht haben. In die Zeiträume von sechs und 
zwölf Jahren sind einzurechnen: 

1. Zeiten, in denen der Beamte mit der Funktio"n eines Landesschulinspektors 
betraut war (§ 71), 

2. Zeiten als Direktor in der Dienstzulagengruppe I der Verwendungsgruppe 
Limit einer Erhöhung von 15 vH (§ 57 Abs. 6) in dem zwei Jahre über­
steigenden Ausmaß, 

3. Zeiten als Direktor in der Dienstzulagengruppe I der Verwendungsgruppe 
Limit einer Erhöhung von 7,5 vH (§ 57 Abs. 6) in dem vier Jahre überstei­
genden Ausmaß, 

4. Zeiten als Direktor in der Dienstzulagengruppe I der Verwendungsgruppe 
LI ohne Erhöhung gemäß § 57 Abs. 6 in dem sechs Jahre übersteigenden 
Ausmaß, 

5. Zeiten als Beamter der Verwendungsgruppe S 2 in dem acht Jahre überstei­
genden Ausmaß. 

Werden unterschiedliche Zeiten zusammengezählt, sind zunächst die Zeiten mit 
den geringsten Abzügen und dann, aufsteigend nach dem Ausmaß der vorgese­
henen Abzüge, die Zeiten mit höheren Abzügen zu berücksichtigen. Höhere 
Abzüge sind dabei um bereits abgerechnete niedrigere Abzüge zu vermindern. 

neu 

Art. 11 Z 8 c: 

§ 65. (3) Beamten der Verwendungsgruppe S 1, die durch sechs Jahre dieser 
Verwendungsgruppe angehören, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage in 
der Höhe von 1 240 S. Diese Zulage erhöht sich auf 2 480 S, wenn diese Beam­
ten der Verwendungsgruppe S 1 durch zwölf Jahre angehören. In die Zeiträume 
von sechs und zwölf Jahren sind einzurechnen: 

1. Zeiten, in denen der Beamte mit der Funktion eines Landesschulinspektors 
betraUt war (§ 71), 

2. Zeiten als Direktor in der Dienstzulagengruppe I der Verwendungsgruppe 
Limit einer Erhöhung von 15 vH (§ 57 Abs. 6) in dem zwei Jahre über­
steigenden Ausmaß, 

3. Zeiten als Direktor in der Dienstzulagengruppe I der Verwendungsgruppe 
Limit einer Erhöhung von 7,5 vH (§ 57 Abs. 6) in dem vier Jahre überstei­
genden Ausmaß, 

4. Zeiten als Direktor in der Dienstzulagengruppe I der Verwendungsgruppe 
L 1 ohne Erhöhung gemäß § 57 Abs. 6 in dem sechs Jahre übersteigenden 
Ausmaß, 

5. Zeiten als Beamter der Verwendungsgruppe S 2 in dem acht Jahre überstei­
genden Ausmaß. 

Werden unterschiedliche Zeiten zusammengezählt, sind zunächst 'die Zeiten mit 
den geringsten Abzügen und dann, aufsteigend nach dem Ausmaß der vorgese­
henen Abzüge, die Zeiten mit höheren Abzügen zu berücksichtigen. Höhere 
Abzüge sind dabei um bereits abgerechnete niedrigere Abzüge zu vermindern. 

Art. 11 Z 10 und 11: 

§ 82 c. ... § 82 c .... 

(2) Den Dienstzulagengruppen werden folgende Richtfunktionen zugewie- (2) Den Dienstzulagengruppen werden folgende Richtfunktionen zugewie-
sen: sen: 
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in der 
Verwen­
dungs­
gruppe 

PT 1 

PT2 

der 
Dienst­

zulagen­
gruppe 

S 

2 

3 

3b 

Ib 

2 

Verw~ltungs­
dienst 

Leiter einer 
Gruppe in einer 
Dien 

Leiter einer Ab­
teilung in einer 
Dion 

Leiter des Bi­
lanz- und Prüf­
wesens in der 
GenDion 

Referent A In 

der GenDion 

Referent A In 

einer Dion 

Referent B In 

der GenDion, 
Referent B 1 in 
einer Dion 

Stellvertreter 
des Leiters des 
Rechenzen­
trums 

alt 

Post­
dienst 

Leiter eines 
Postamtes 
r. Klasse, erster 
Stufe 

Leiter eines 
Postamtes 
r. Klasse, zwei­
ter Stufe 

im 

Postauto­
dienst 

Leiter der Pest­
autobetriebslei­
tung Wien 

Leiter einer 
sonstigen Post­
autobetriebslei­
tung 

Stellvertreter 
des Leiters 
einer Postauto­
betriebsleitung 

Leiter einer 
Verwaltungs­
abteilung einer 
Postautobe­
triebsleitung 

Fernmelde­
dienst 

Leiter des Fern 
meIdetechni­
schen Zentral­
amtes 

Leiter des Fern­
meIdebetriebs-
amtes Wien, 
Graz oder Linz 

Leiter eines son­
stigen Fernniel­
debetriebsamtes 

Stellvertreter des 
Leiters eines 
Fernmeldebe­
triebsamtes 

Leiter der Tech­
nischen Stelle in 
einem Fernmel­
debetriebsamt 

Leiter eines Be­
triebsbezirkes. 
mit mehr als 
15000 Teilnen: 
mern oder eines 
betriebsbezir­
kes B in einem 
Fernmeldebe­
triebsamt 

in der 
Verwen­
dungs­
gruppe 

PT 1 

PT2 

der 
Dienst­

zulagen­
gruppe 

S 

2 

3 

3b 

Ib 

2 

Verwaltungs­
dienst-

Leiter einer 
Gruppe in einer 
Dion 

Leiter einer Ab­
teilung in einer 
Dion 

Leiter des Bi­
lanz- und Prüf­
wesens in der 
GenDion 

Referent A In 

der GenDion 

Referent A In 

einer Dion 

Referent B In 

der GenDion, 
Referent B 1 in 
einer Dion 

Stellvertreter 
des Leiters des 
Rechenzen­
trums 

neu 

Post­
dienst 

Leiter eines 
Postamtes 
I. Klasse, erster 
Stufe 

Leiter eines 
Postamtes 
r. Klasse, zwei­
ter Stufe 

im 

Postauto­
dienst 

Leiter der Post­
autoleitung 
Wien 

Leiter einer 
sonstigen PoSt­
autoleitung 

Leiter einer Ab­
teilung in einer 
Postautolei­
tung 

Leiter einer 
PostautosteIle 
(bzw. Postga­
rage) I 

Fernmelde­
dienst 

Leiter des Fern 
meIdetechni­
schen Zentral­
amtes 

Leiter des Fern­
meldebetriebs-
amtes Wien, 
Graz oder Linz 

Leiter eines son­
stigen Fernmel­
debetriebsamtes 

Stellvertreter des 
Leiters eines 
Fernmeldebe­
triebsamtes 

Leiter der Tech­
nischen Stelle in 
einem Fernmel­
debetriebsamt 

Leiter eines Be­
triebsbezirkes 
mit mehr als 
15000 Teilneh­
mern oder eines 
betriebsbezir­
kes B in einem 
Fernmeldebe­
triebsamt 
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alt 

in der der im in der 
Verwen- Dienst- Verwen-
dungs- zulagen- Verwalrungs- Post- Postauto- Fernmelde-
gruppe gruppe dienst dienst dienst dienst 

dungs-
gruppe 

Referent B 2 in Referent in ge-
einer Dion hobener techni-

scher Verwen-
2b - - dung Im Fern-

meldetechni-
schen Zentral-
amt 

Leiter der RZ- Leiter eines Leiter einer Leiter der 

3 Planung Postamtes Postgarage I Stromversor-
I. Klasse, drit- gungsaufsicht 
ter Stufe 

3b Referent B 3 in - -
einer Dion -

Anwendungs- Leiter eines Leiter einer Leiter einer Pla-

1 organisator Postamtes Postgarage 11 nungsgruppe In 

11. Klasse, einer Bau- und 
erster Stufe Planungsstelle 

-

3b 
Referent B 4 in 
einer Dion - - -

PT3 
Programmierer Leiter eines Leiter einer Meßspezialist 

Postamtes Postgarage III 
2 11. Klasse, 

PT 3 

zweiter Stufe 

Leiter eines Systemtechniker 
Postamtes OES im Turnus-

3 - 11. Klasse, drit- - dienst mit regel-
ter Stufe mäßigem Nacht-

die(lst 

Leiter eines Leiter einer Heimaufsicht in 

PT4 1 Postamtes Postgarage IV einem Lehrlings-- II. Klasse, vier- wohnheim PT4 

ter Stufe 

Leiter eines 
PT5 1 - Postamtes - - PTS 

III. Klasse 

neu 

der 
Dienst-

zulagen- Verwaltungs- POSt-
gruppe dienst dienS[ 

Referent B 2 in 
einer Dion 

2b -

Leiter der RZ- Leiter eines 

3 Planung Postamtes 
I. Klasse, drit-
ter Stufe 

3b Referent B 3 in -
einer Dion 

Anwendungs- Leiter eines' 

1 organisator Postamtes 
11. Klasse, 
erster Stufe 

3b Referent B 4 in -einer Dion 

Programmierer Leiter eines 
Postamtes 

2 Ir. Klasse, 
zweiter Stufe 

Leiter eines 
Postamtes 

3 - Ir. Klasse, drit-
ter Stufe 

Leiter eines 

1 Postamtes 
-

11. Klasse, vier-
ter Stufe 

Leiter eines 
1 - Postamtes 

III. Klasse 

Im 

Postauto-
dienst 

,-

Leiter einer 
PostautosteIle 
(bzw. Postga-

. rage) 11 

-

Leiter einer 
PostautosteIle 
(bzw. Postga-
rage) III 

-

Leiter einer 
PostautosteIle 
(bzw. Postga-
rage) IV 

Leiter einer 
PostautosteIle 
(bzw. Postga-
rage) V 

-

-

Fernmelde-
dienst 

Referent in ge-
hobener techni-
scher Verwen-
dung Im Fern-
meldetechni-
schen Zentral-
amt 

Leiter der 
Stromversor-
gungsaufsicht 

-

Leiter einer Pla-
nungsgruppe In 

einer Bau- und 
Planungsstelle 

-

Meßspezialist 

Systemtechniker 
OES im Turnus-
dienst mit regel-
mäßigem Nacht-
dienst 

Heimaufsicht in 
einem Lehrlings-
wohnheim 

-
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alt 

Die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen bedeuten: 
1. "Dion": Post- und Telegraphendirektion, 
2. "GenDion": Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
3. "OES": Österreichisches elektronisches System (Österreichisches digitales 

Telefonsystem) und 
4. "RZ": Rechenzentrum. 

(5) Dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung, der dauernd mit der 
Ausübung einer der nachstehend angeführten Verwendungen betraut ist, 
gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt: 

in der in der 
Verwendungs- Dienstzulagen - für die Verwendung als (im) Schilling 

gruppe gruppe 

PT5 A Bautruppführer 740 

Dienst des Facharbeiters als 
Vorarbeiter, der imeinschlä-

PT7 A 
gigen Lehrberuf verwendet 

370 
wird und mit der Überwa-
chung der Tätigkeit anderer 
Arbeiter beauftragt ist 

A Omnibuslenkerdienst 1 803 

PT 8 Landzustelldienst, Codierer 
B bei automatischen Verteilan- 370 

lagen 

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene Dienstzulage gebührt dem Beam­
ten der Verwendungs gruppe PT 8 auch dann, wenn er infolge eines im Omni­
buslenkerdienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet 
werden kann. 

neu 

Die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen bedeuten: 
1. "Dion": Post- und Telegraphendirektion, 
2. "GenDion": Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung, 
3. "OES": Österreichisches elektronisches System (Österreichisches digitales 

Telefonsystem) und 
4. "RZ": Rechenzentrum. 

(5) Dem Beamten der Post- und Telegraphenverwaltung, der dauernd mit der 
Ausübung einer der nachstehend angeführten Verwendungen betraut ist, 
gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage .. Sie beträgt: 

in der in der 
Verwendungs- Dienstzulagen- für die Verwendung als (im) Schilling 

gruppe gruppe 

PT 5 A Bautruppführer 740 

Dienst des Facharbeiters als 
Vorarbeiter, der im einschlä-

A gigen Lehrberuf verwendet 370 
PT7 

wird und mit der Überwa-
chung der Tätigkeit anderer 
Arbeiter beauftragt ist 

B Omnibuslenkerdienst 1 803 

A Omnibuslenkerdienst 1 803 

PT8 Landzustelldienst, Codierer 
B bei automatischen Verteilan- 370 

lagen 

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene Dienstzulage gebührt auch dann, 
wenn der Beamte infolge eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienstunfalles 
nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann. 

-'" '" '" 0-
n> .... 
tJj 

~. 
~ 

crq 
n> 
::l 

~ 

'" 

1333 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
43 von 50

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



alt neu 

Vertragsbedienstetengesetz 1948 

§ 1. (1) Diese Bundesgesetz ist, soweit.nicht die Abs. 3 bis 5 oder die §§ 2 b bis 
2 d etwas anderes bestimmen, auf Personen anzuwenden, die in einem privat­
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen. Auf die in den §§ 2 b bis 2 d gere­
gelten Ausbildungsverhältnisse sind jedoch - soweit nicht § 2 c ausdrücklich 
anderes anordnet - die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
anzuwenden. 

(3) Dieses Bundesgesetz findet keine Anwendung 

k) auf Personen, die im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung fall­
weise jeweils bis zu acht Wochen, insbesondere zur Erleichterung der 
Urlaubsabwicklung aufgenommen werden (Urlaubsersatzkräfte). Dies gilt 
nicht für solche Kräfte, die regelmäßig wiederkehrend als Ersatz für die 
Dauer der Dienstabwesenheit von Bediensteten aufgenommen werden. 

§ 26. (3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der Vertragsbedienstete eine 
Tätigkeit ausgeübt oder ein Studium betrieben hat, können mit Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Finanzen im öffentlichen 
Interesse so weit zur Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit oder das 
Studium für die erfolgreiche Verwendung des Vertragsbediensteten von beson­
derer Bedeutung ist. 

§ 27 a. (3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes (§ 29 b), so 
gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem 
Ausmaß, das dem um die Dauer des Karenzurlaubes verkürzten Kalenderjahr 
entspricht. 

" 

Art. III Z 1 und 2: 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit nicht die Abs. 3 bis 5, die §§ 2 b bis 2 d 
oder Abschnitt V etwas anderes bestimmen, auf Personen anzuwenden, die in 
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen. Auf die in den §§ 2 b 
bis 2 d geregelten Ausbildungsverhältnisse sind jedoch - soweit nicht § 2 c aus­
drücklich anderes anordnet - die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
nicht anzuwenden. 

(3) Dieses Bundesgesetz findet keine Anwendung 

k) auf Personen, die im Bereich der Post- lind Telegraphenverwaltung fall­
weise jeweils bis zu zwölf Wochen, insbesondere zur Erleichterung der 
Urlaubsabwicklung aufgenommen werden (Urlaubsersatzkräfte). Dies gilt 
nicht für solche Kräfte, die regelmäßig wiederkehrend als Ersatz für die 
Dauer der Dienstabwesenheit von Bediensteten aufgenommen werden. 

Art. III Z 5: 

§ 26. (3) Zeiten gemäß Abs. 1 lit. b, in denen der Vertragbedienstete eine 
Tätigkeit ausgeübt oder ein Studium betrieben hat, können mit Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen im öffentlichen Interesse 
insoweit zur Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit oder das Studium 
für die erfolgreiche Verwendung des Vertragsbediensteten von besonderer 
Bedeutung ist. Soweit solche Zeiten bereits im unmittelbar vorangegangenen 
Bundesdienstverhältnis nach dem ersten Satz oder nach einer gleichartigen 
Bestimmung einer anderen Rechtsvorschrift zur Gänze berü,cksichtigt worden 
sind und der Vertragsbedienstete nach wie vor die hiefür maßgebende Verwen­
dung ausübt, sind diese Zeiten zu Gänze zu berücksichtigen; eine solche Maß­
nahme bedarf nicht der Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesmini­
sters für Finanzen. 

Art. III Z 6: 

§ 27 a. (3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes oder einer 
ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein Erholungsurlaub, 
soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das dem um diese 
Zeiten verkürzten Kalenderjahr entspricht. 
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alt 

§ 29 b. (3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als private 
Interessen des Vertrags bediensteten maßgebend und liegen berücksichtigungs­
würdige Gründe vor, so kann die zuständige Zentralstelle verfügen, daß die 
gemäß Abs. 2 mit der Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht 
oder nicht im vollen Umfang eintreten. 

(4) Für 
1. die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen mehr als sechs 

Monate dauern soll, und 
2. eine Verfügung gemäß Abs. 3 

ist die Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen 
erforderlich. 

(5) Im Fall des Abs. 4 Z 1 ist eine solche Zustimmung nicht erforderlich, wenn 
der Karenzurlaub für die Betreuung eines noch nicht schulpflichtigen 

1. eigenen Kindes oder 
2. Wahl- oder Pflegekindes 

des Vertragsbediensteten gewährt wird und nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
der Geburt des Kindes beginnt. 

§ 35. (3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine Abfertigung 
1. einem Vertragsbediensteten, wenn 

a) er verheiratet ist und das Dienstverhältnis innerhalb von sechs Monaten 
nach seiner Eheschließung kündigt, 

b) er innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt 
aa) eines eigenen Kindes, 
bb) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an 

Kindes Statt angenommenen Kindes oder 
ce) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes 

(§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs. 2 Z 2 EKUG), das im Zeit­
punkt des Ausscheidens noch lebt, seinen vorzeitigen Austritt aus 
dem Dienstverhältnis erklärt, 

neu 

Art. III Z 7: 

§ 29 b. (3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als private 
Interessen des Vertr'J-gsbediensteten maßgebend und liegen berücksichtigungs­
würdige Gründe vor, so kann die zuständige Zentralstelle mit Zustimmung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen verfügen, daß die gemäß 
Abs. 2 mit der Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder 
nicht im vollen Umfang eintreten. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der länger als fünf Jahre dauern 
soll oder der gemeinsam mit früheren in einem Bundesdienstverhältnis zurückge­
legten Karenzurlauben eine Gesamtdauer von fünf Jahren übersteigt, bedarf der 
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Ka­
renzurlaube gemäß Abs. S sind auf die Gesamtdauer nicht anzurechnen. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 ist eine solche Zustimmung nicht erforderlich, 
wenn der Karenzurlaub zur Betreuung 

1. eines eigenen Kindes oder 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Vertragsbediensteten ange­

hört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) dessen Ehegatte 
aufkommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes gewährt wer­
den soll. 

Art. III Z 10: 

§ 35. (3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine Abfertigung 
1. einem Vertragsbediensteten, wenn 

a) er verheiratet ist und das Dienstverhältnis innerhalb von sechs Monaten 
nach seiner Eheschließung kündigt, 

b) er innerhalb von sechs Monaten nach der 
aa)Geburt eines eigenen Kindes, 
bb) Annahme eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegat­

ten an Kindes Statt angenommenen Kindes, das das erste Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat, oder 

ce) Übernahme eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen 
Kindes (§ IS Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs.2 Z 2 EKUG), das 
das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
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2. einem Vertragsbediensteten, wenn das Dienstverhältnis 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres oder 
b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspen~ion bei langer Ver­

sicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
durch den Dienstnehmer gekündigt wird und das Dienstverhältnis minde­
stens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat. 

Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur einer der beiden Ehegatten -
und auch das nur einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abferti­
gung nach der Z 1 lit. b kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide Elternteile (Adoptivel­
ternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus Anlaß der­
selben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht der früher entstan­
dene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der 
Ansprüche geht im Falle der Z 1 lit. a der Anspruch des älteren Ehegatten, in den 
Fällen der Z 1 lit. b der Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. 

neu 

und das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, seinen vorzeitigen 
Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt, 

2. einem Vertragsbediensteten, wenn das Dienstverhältnis 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres oder 
b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer Ver­

sicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
durch den Dienstnehmer gekündigt wird und das Dienstverhältnis minde­
stens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat. 

Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur einer der beiden Ehegatten -
und auch das nur einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abferti­
gung nach der Z 1 lit. b kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide Elternteile (Adoptivel­
ternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus Anlaß der­
selben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht der früher entstan­
dene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen· der 
Ansprüche geht im Falle der Z 1 lit. a der Anspruch des älteren Ehegatten, in den 
Fällen der Z 1 lit. b der Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. 
Der Anspruch nach Z 1 lit. a und b gebührt nicht, wenn im Zeitpunkt des Aus­
scheidens ein weiteres Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft besteht. 

Reisegebührenvorschrift 1955 

§ 25. (2) Dienstreisen nach Abs. 1 lit. a dürfen nur in dem Umfang angeordnet 
oder bewilligt werden, in dem sie unter Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit erforderlich sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt vor Anordnung oder Bewilligung der 
Dienstreise festzustellen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung kann das 
Bundeskanzleramt für bestimmte Arten von Dienstreisen oder bestimmte Beam­
tengruppen zustimmen, daß von dem Erfordernis der Herstellung des Einver­
nehmens im Einzelfall Abstand genommen wird. 

Art. IV Z 1: 

§ 25. (2) Dienstreisen nach Abs. 1 lit. a bedürfen der Bewilligung des zuständi­
gen Bundesministers. Solche Dienstreisen dürfen nur in dem Umfang angeord­
net oder bewilligt werden, in dem sie unter Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit erforderlich sind. 
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§ 25 c. (2) Das zuständige Bundesministerium hat im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen die Reisezulage im 
Einzelfall abweichend von den nach Abs. 1 bestimmten Ansätzen festzusetzen, 
wenn der Beamte mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Landes, in das die 
Dienstreise führt oder das bei der Dienstreise durchfahren wird, oder wegen der 
Besonderheit des Dienstauftrages mit der nach Abs. 1 festgesetzten Reisezulage 
nicht das Auslangen zu finden vermag. 

§ 34. (3) Die Trennungsgebühr beträgt für die ersten 30 Tage 100 vH der 
Tagesgebühr nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr, darüber hinaus bis zu 
sechs Monaten nach dem Dienstantritt im neuen Dienstort 50 vH der Tagesge­
bühr nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr. Über diese Zeit hinaus kann 
dem Beamten eine Trennungsgebühr in der Höhe von 30 vH der Tagesgebühr 
nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr für weitere zwei Jahre gewährt wer­
den; soll die zuletzt bezogene Trennungsgebühr für einen längeren Zeitraum 
gewährt werden, so ist die Zustimmung des Bundeskanzleramtes und des Bun­
desministeriums für Finanzen erforderlich. 

§ 35 c. (3) Bezieht der Be~mte für ein einziges Kind einen Steigerungsbetrag 
gemäß § 4 des Gehaltsgesetzes 1956, so gebührt ihm für die Reise dieses Kindes 
zum Beamten einmal in jedem Kalenderjahr eine Entschädigung, wenn 

1. der Beamte seinen Dienstort im Ausland hat und 
2. sich das Kind aus Gründen der Erziehung, einer Ausbildung, einer Krank­

heit oder eines Gebrechens 
a) im Inland, 
b) an einem früheren ausländischen Dienstort des Beamten, 
c) an einem Ort im Ausland, der dem Dienstort des Beamten näher gele­

gen ist als der letzte gemeinsame Wohnort im InJand, oder 
d) im Heimatland eines der Elternteile 

aufhält. 

(4) Bezieht der Beamte für mehr als ein Kind einen Steigerungsbetrag gemäß 
§ 4 des Gehaltsgesetzes 1956, so gebührt ihm 

1. für die Reise von zwei dieser Kinder zum Beamten oder 

neu 

Art. IV 2 3: 

§ 25 c. (2) Der zuständige Bundesminister hat die Nächtigungsgebühr im Ein­
zelfall abweichend von den nach Abs. 1 bestimmten Ansätzen festzusetzen, wenn 
der Beamte mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Landes, in das die Dienstreise 
führt oder das bei der Dienstreise durchfahren wird, oder wegen der Besonder­
heit des Dienstauftrages mit der nach Abs. 1 festgesetzten Nächtigungsgebühr 
nicht das Auslangen zu finden vermag. 

Art. IV 24: 

§ 34. (3) Die Trennungsgebühr beträgt für die ersten 30 Tage 100 vH der 
Tagesgebühr nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr, darüber hinaus bis zu 
sechs Monaten nach dem Dienstantritt im neuen Dienstort-50 vH der Tagesge­
bühr nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr. Über diese Zeit hinaus kann 
dem Beamten eine Trennungsgebühr in der Höhe von 30 vH der Tagesgebühr 
nach Tarif II und der Nächtigungsgebühr für weitere .zwei Jahre gewährt wer­
den. 

Art. IV 2 5 und 6: 

§ 35 i. (1) Liegt der Dienstort des Beamten im Ausland und hält sich zumin­
dest ein Kind des Beamten, für das ihm nach § 4 des Gehaltsgesetzes 1956 ein 
Steigerungsbetrag gebührt, aus Gründen der Erziehung, einer Ausbildung, einer 
Krankheit oder eines Gebrechens 

1. im Inland, 
2. an einem früheren ausländischen Dienstort des Beamten, 
3. an einem Ort im Ausland im Zusammenhang mit der Krankheit oder dem 

Gebrechen oder 
4. im Heimatland eines der Elternteile 

auf, so gebührt dem Beamten einmal im Jahr eine Entschädigung zur Abdeckung 
der Kosten der in den Abs. 2 bis 4 vorgesehenen Besuchsreisen. 

(2) Nach Abs. 1 sind je Kalenderjahr abzugelten: 
1. wem'! lediglich ein Kind des Beamten die Voraussetzungen des Abs. 1 

erfüllt, 
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2. für die Reise des Beamten und dessen mit ihm im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten zum Wohnort dieser Kinder 

einmal in jedem Kalenderjahr eine Entschädigung, wenn für den Beamten die 
Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 und für die Kinder die Voraussetzung des Abs. 1 
Z 2 zutreffen. Haben die Kinder nicht denselben Wohnort, so gebührt im Falle 
der Z 2 die Entschädigung nur für die Reise. zu einem dieser unter Abs. 1 Z 2 fal­
lenden Wohnorte. 

(5) Die Entschädigung für die in den Abs. 3 und 4 angeführten Reisen umfaßt 
den Ersatz der tatsächlich aufgelaufenen Reisekosten, Flugkosten höchstens 
jedoch bis zum Ausmaß des billigsten Flugtarifes im Rahmen der IATA-Verein­
barungen zwischen dem Wohnort des Beamten und dem Wohnort des Kindes. 

(6) Der Anspruch auf eine Entschädigung nach den Abs. 3 bis 5 entfällt für 
das Kalenderjahr, in dem dem Beamten Anspruch auf Heimaturlaub entsteht. 
Der Anspruch bleibt jedoch bestehen, wenn der Beamte den Heimaturlaub im 
betreffenden Kalenderjahr aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht antreten 
darf; in diesem Fall entfällt der Anspruch auf die Entschädigung jedoch für das 
Kalenderjahr, in dem der Antritt des Heimaturlaubes nachgeholt wird. 

neu 

a) eine Reise dieses Kindes zum Beamten oder, 
b) wenn eine solche Reise wegen Krankheit oder Gebrechens des Kindes 

oder aus einem anderen von der Dienstbehörde als berücksichtigungs­
würdig anerkannten Grund nicht möglich ist, eine Reise des Beamten 
und seines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten zum Kind, 

2. wenn mindestens zwei Kinder des Beamten die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllen, 
a) eine Reise jedes dieser Kinder zum Beamten oder, 
b) eine Reise des Beamten und seines im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Ehegatten zu diesen Kindern. . 

(3) Halten sich die Kinder an verschiedenen Orten auf, so gebührt -ausge­
nommen im Fall des Abs. 1 Z 3 - die Entschädigung nur für die Reise zu jeweils 
einem der Kinder. 

(4) Die Entschädigung für die in den Abs. 2 und 3 angeführten Reisen umfaßt 
den Ersatz der tatsächlich aufgelaufenen Reisekosten, Flugkosten jedoch nur bis 
zum Ausmaß des billigsten Flugtarifes im Rahmen der IATA-Vereinbarungen 
zwischen dem Wohnort des Beamten und dem Wohnort des Kindes. 

(5) Der Anspruch auf eine Entschädigung nach den Abs. 1 bis 4 entfällt für 
das Kalenderjahr, in dem für den Beamten der Anspruch auf einen Heimatur­
laub entsteht. Der Anspruch auf die Entschädigung entfällt jedoch nicht, wenn 
der Beamte schriftlich erklärt, daß er diesen Heimaturlaub erst im folgenden 
Kalenderjahr antreten wird. Eine solche Erklärung bewirkt 

1. den Ausschluß des Antrittes des Heimaturlaubes im laufenden Kalender­
jahr und 

2. den Entfall des Anspruches auf Entschädigung nach den Abs. 1 bis 4 für 
das folgende Kalenderjahr. 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 

§ 43. (3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes (§ 56), so 
gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem 
Ausmaß, das dem um die Dauer des Karenzurlaubes verkürzten Kalenderjahr 
entspricht. 

Art. V Z 3: 

§ 43. (3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes oder einer 
ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein Erholungsurlaub, 
soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das dem um diese 
Zeiten verkürzten Kalenderjahr entspricht. 
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§ 56. (3) Sind für die Gewährung eines Karenz~rlaubes ande~e als private 
Interessen des Bediensteten maßgebend und liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die Generaldirektion verfügen, daß die gemäß Abs. 2 mit 
der Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht im 
vollen Umfang eintreten. 

(4) Für 
1. die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen mehr als sechs 

Monate dauern soll, und 
2. eine Verfügung gemäß Abs. 3 

ist die Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen 
erforderlich. 

(5) Im Fall des Abs. 4 Z 1 ist eine solche Zustimmung nicht erforderlich, wenn 
der Karenzurlaub für die Betreuung eines noch nicht schulpflichtigen 

1. eigenen Kindes oder 
2. Wahl- oder Pflegekindes 

des Bediensteten gewährt wird und nicht vor Ablauf eines Jahres nach der 
Geburt des Kindes beginnt. 

§ 67. (3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine Abfertigung 
1. einem Bediensteten, wenn 

a) er verheiratet ist und das Dienstverhältnis innerhalb von sechs Monaten 
nach seiner Eheschließung kündigt, 

b) er innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt 
aa) eines eigenen Kindes, 
bb) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an 

Kindes Statt angenommenen Kindes oder 
,cc) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes 

(§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs. 2 Z 2 EKUG), das im Zeit­
punkt des Ausscheidens noch lebt, seinen vorzeitigen Austritt aus 
dem Dienstverhältnis erklärt, 

neu 

Art.VZ4: 

§ 56. (3) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als private 
Interessen des Bediensteten maßgebend und liegen berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann die Generaldirektion mit Zustimmung des Bundeskanzlers 
und des Bundesministers für Finanzen verfügen, daß die gemäß Abs. 2 mit der 
Gewährung des Karenzurlaubes verbundenen Folgen nicht oder nicht im vollen 
Umfang eintreten. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der länger als fünf Jahre dauern 
soll oder der gemeinsam mit früheren in einem Bundesdienstverhältnis zurückge­
legten Karenzurlauben eine Gesamtdauer von fünf Jahren übersteigt, bedarf der 
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. 
Karenzurlaube gemäß Abs. 5 sind auf die Gesamtdauer nicht anzurechnen. 

(5) Abweichend vom Abs.4 ist eine solche Zustimmung nicht erforderlich, 
wenn der Karenzurlaub zur Betreuung 

1. eines eigenen Kindes oder 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Bediensteten angehört und 

für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) dessen Ehegatte auf­
kommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes gewährt wer-
den soll. . 

Art. V Z 6: 

§ 67. (3) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine Abfertigung 
1. einem Bediensteten, wenn 

a) er verheiratet ist und das Dienstverhältnis innerhalb von sechs Monaten 
nach seiner Eheschließung kündigt, 

b) er innerhalb von sechs Monaten nach der' 
aa) Geburt eines eigenen Kindes, 
bb) Annahme eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegat­

ten an Kindes Statt angenommenen Kindes, das das erste Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat, oder 

cc) Übernahme eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen 
Kindes (§ 15 Abs. 6 Z 2 MSchG oder § 2 Abs. 2 Z 2 EKUG), das 
das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
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2. einem Bediensteten, wenn das Dienstverhältnis 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres oder 
b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer Ver­

sicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
durch den Dienstnehmer gekündigt wird und das Dienstverhältnis minde­
stens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat. 

Aus dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur einer der bei den Ehegatten -
und auch das nur einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abferti­
gung nach der Z 1 lit. b kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide Elternteile (Adoptivel­
ternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hatten beide Anspruch auf Abfertigung aus Anlaß der­
selben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht der früher entstan­
dene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der 
Ansprüche geht im Falle der Z 1 lit. a der Anspruch des älteren Ehegatten, in den 
Fällen der Z 1 lit. b der Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. 

§ 76. (6) Zeiträume, in denen der Bedienstete bei bestehendem Dienstverhält­
nis keine Bezüge erhalten hat, sind bei der Ermittlung des Vergleichsruhegenus­
ses (Vergleichsversorgungsgenusses) nicht zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für 
die Zeit. des Präsenz- oder Zivildienstes, für die Zeit eines Karenzurlaubes nach 
den §§ 15 bis 15b MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 EKUG und für die Zeiten, 
für die der Bedienstete Beiträge (§ 81) im vollen Ausmaß entrichtet hat. 

§ 81. (6) Für Zeiten, in denen der Bedienstete wegen 
1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15b MSchG oder nach den §§ 2 bis 

5 EKUG oder 
2. Präsenz- oder Zivildienst 

keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Beitrag zu entrichten. 

neu 

und das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, seinen vorzeitigen 
Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt, 

2. einem Bediensteten, wenn das Dienstverhältnis 
a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 

Vollendung des 60. Lebensjahres oder 
b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer Ver­

sicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
durch den Dienstnehmer gekündigt wird und das Dienstverhältnis minde­
stens zehn Jahre ununterbrocheIl gedauert hat. 

Aus· dem Anlaß seiner Eheschließung kann nur einer der beiden Ehegatten -
und auch das nur einmal - die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abferti­
gung nach der Z 1 lit. b kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Stehen beide Ehepartner bzw. beide Elternteile (Adoptivel­
ternteile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus Anlaß der­
selben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht der früher entstan­
dene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der 
Ansprüche geht im Falle der Z 1 lit. a der Anspruch des älteren Ehegatten, in den 
Fällen der Z 1 lit. b der Anspruch der Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. 
Der Anspruch nach Z 1 lit. a und b gebührt nicht, wenn im Zeitpunkt des Aus­
scheidens ein weiteres Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft besteht. 

Art. V Z 7: 

§ 76. (6) Zeiträume, in denen der Bedienstete bei bestehendem Dienstverhältc 
nis keine Bezüge erhalten hat, sind bei der Ermittlung des Vergleichsruhegenus­
ses (Vergleichsversorgungsgenusses) nicht zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für 
die Zeit des Präsenz- oder Zivildienstes, für die Zeit eines Karenzurlaubesnach 
den §§ 15 bis 15b MSchG oder nach den §§ 2 bis 5 EKUG, für die Zeit eines 
Karenzurlaubesgemäß § 56 a und für die Zeiten, für die der Bedienstete Bei­
träge (§ 81) im vollen Ausmaß entrichtet hat. 

Art. V Z 8: 

§ 81. (6) Für Zeiten, in denen der Bedienstete wegen 
1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15b MSchG oder nach den §§ 2 bis 

5 EKUG oder 
2. Karenzurlaubes nach § 56.a oder 
3. Präsenz- oder Zivildienstes 

keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Beitrag zu entrichten. 
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